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Wasserverordnung 
Erlass 

1. Ausgangslage 
 
Am 1. März 2019 wurden die Änderungen im kantonalen Wasserrechtsgesetz vom 11. September 
1973 (SRSZ 451.100, KWRG) in Kraft gesetzt. Die Ausführungsbestimmungen zum KWRG fan-
den sich bislang in der Vollzugsverordnung zum Wasserrechtsgesetz vom 13. September 1976 
(SRSZ 451.111, KWRV). Im Zuge der vielen Anpassungen im Gesetz wie auch aufgrund ver-
schiedentlicher Zuständigkeitsverschiebungen muss die Vollzugsverordnung einer Revision unter-
zogen werden. Im Rahmen umfangreicher, in den letzten Jahren erfolgter Anpassungen des Bun-
desgesetzes über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (SR 814.20, Gewässerschutz-
gesetz, GSchG) und den Kantonen neu übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten, wie die Re-
naturierung der Gewässer, ist ebenfalls eine Revision der Vollzugsverordnung zum Einführungsge-
setz zum Gewässerschutzgesetz vom 3. Juli 2001 (SRSZ 712.111, VVzGSchG) unumgänglich. Es 
erweist sich daher als sinnvoll, die beiden Verordnungen nun in einer Verordnung, welche sämtli-
che wasserbezogenen Ausführungsbestimmungen enthält, zusammenzufassen. Dies ist nicht nur 
für die Vollzugsbehörden, sondern auch für den Laien übersichtlicher. 
 
Die Wasserwirtschaft umfasst alle Aktivitäten des Menschen zum Schutz vor den Gefahren des 
Wassers, zum Schutz des Wassers vor übermässigen Beeinträchtigungen und zur Nutzung des 
Wassers. Aufgrund des zunehmenden Koordinationsbedarfs zwischen den Sektoren drängt sich 
ein Vorgehen auf, bei dem die Gewässer ganzheitlich betrachtet werden. Die vielfältigen Funktio-
nen und Interessen an Massnahmen an den Oberflächengewässern sind daher in der Praxis, auf 
der Massnahmenstufe, möglichst integral, koordiniert und sektorenübergreifend zu berücksichti-
gen und zu planen. Dabei sind sowohl Schutz- als auch Nutzinteressen einzubeziehen. 
 
Auf Stufe Bund bestehen auf konzeptioneller Ebene zwischen dem Gewässerschutzgesetz, dem 
Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 (SR 721.80, 
Wasserrechtsgesetz, WRG) und dem Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991 
(SR 721.100, WBG) zum einen weitgehende Gemeinsamkeiten und Synergien, zum anderen auf-
grund der unterschiedlichen Ziele der Gesetzgebung Differenzen und Konflikte. 
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Mit der vom Regierungsrat beschlossenen Reorganisation des Umweltdepartements wird die Ab-
teilung Gewässerschutz des bisherigen Amts für Umweltschutz – neu Amt für Umwelt und Ener-
gie (AfU) – und die Abteilung Fischerei des bisherigen Amts für Natur, Jagd und Fischerei, neu in 
das Amt für Gewässer (AfG, bisher Amt für Wasserbau) integriert. Infolgedessen werden die ver-
schiedensten Aufgaben an Oberflächengewässern und hinsichtlich der Ressource Wasser (Hoch-
wasserschutz, Gewässerökologie, Wassernutzung, Abwasser respektive Siedlungsentwässerung, 
Erholungsnutzung) neu zentral und koordiniert durch eine Amtsstelle vollzogen. 
 
Entsprechend soll durch die Zusammenlegung der KWRV und der VVzGSchG zum einen der in-
tegralen Wasserwirtschaft und dem ganzheitlichen und koordinierten Umgang mit den Gewässern 
und zum anderen der Reorganisation des Umweltdepartements auf Stufe Verordnung entsprochen 
werden. 

2. Grundzüge der Vorlage 
 
Aufgrund der umfangreichen gegenseitigen Abhängigkeiten des Wasserrechts und des Gewässer-
schutzes und dem zunehmenden Koordinationsbedarf werden die heutige Vollzugsverordnung 
zum Wasserrechtsgesetz und die Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Gewässer-
schutzgesetz zusammengelegt. Bestehende, bewährte Regelungen aus der KWRV und der 
VVzGSchG werden in die neue Wasserverordnung überführt und den aufgrund der Reorganisation 
des Umweltdepartements neuen Zuständigkeiten angepasst. Aufgrund der neuen gesetzlichen 
Grundlagen auf Stufe Bund und Kanton (KWRG), aber auch der Beibehaltung des Systems der 
Wuhrkorporationen und der Zuordnung der Hoheit über die fliessenden Gewässer an die Bezirke, 
sind zudem umfangreiche Anpassungen und Ergänzungen bestehender Regelungen unabdingbar. 
 
Die Wasserverordnung gliedert sich in die Hauptkapitel allgemeine Bestimmungen, Zuständigkei-
ten, Zusammenarbeit, planerischer Schutz der Gewässer, Hochwasserschutz und Renaturierung, 
Nutzung der Gewässer, Finanzierung und die Schlussbestimmungen. 

3. Ergebnisse des erweiterten Mitberichtsverfahrens 
 
Die Vorlage wurde vom 22. April 2020 bis 31. Mai 2020 den kantonalen Departementen, den 
Bezirken und Gemeinden sowie ausgewählten Organisationen im Rahmen eines erweiterten Mit-
berichtsverfahrens zur Stellungnahme zugestellt. Es gingen insgesamt 30 Rückmeldungen ein (3 
Departemente, 6 Bezirke, 17 Gemeinden, 4 Organisationen) ein. Mehrheitlich wurde die Frist zur 
Einreichung des Mitberichts als zu kurz bemängelt. Entsprechend den Kapiteln 2.4 und 2.5 der 
regierungsrätlichen Richtlinien für die Rechtsetzung vom 19. Juni 2018 beträgt die Frist zur 
Durchführung des erweiterten Mitberichtsverfahrens, von begründeten Ausnahmen abgesehen, 
mindestens drei Wochen. Mit der gewährten Frist von fünfeinhalb Wochen wurde diese Vorgabe 
eingehalten. Die eingegangenen Mitberichte wurden ausgewertet und so weit möglich und wo 
sinnvoll in die Vorlage und die Erläuterungen eingearbeitet. 

4. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Zweck 
 
Mit der Wasserverordnung werden die organisatorischen Voraussetzungen für den Vollzug der Vor-
schriften im Gewässerschutz, Wasserrecht und Wasserbau geschaffen. Neben den Gemeinden 
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und kantonalen Amtsstellen sind auch die Bezirke und Wuhrkorporationen mit umfassenden Auf-
gaben betraut. Die Bezirke sind als Hoheitsträger über die fliessenden Gewässer zuständig für Re-
vitalisierungen verbauter Fliessgewässer. Den Wuhrkorporationen obliegt der bauliche Hochwas-
serschutz und Gewässerunterhalt an fliessenden Gewässern. Die Gemeinden tragen darüber hin-
aus massgebende Aufgaben in den Bereichen Abwasser und Siedlungsentwässerung. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
 
Die Verordnung regelt die kantonalen und kommunalen Zuständigkeiten und die Umsetzung der 
entsprechenden Bundes- und Kantonsvorschriften in den Bereichen Wasserrecht, Gewässerschutz 
und Wasserbau. 
 
Das KWRG und das EGzGSchG gelten nicht nur für öffentliche Gewässer, sondern ebenso für die 
privaten Gewässer, wie auch für die Bereiche Abwasser und Siedlungsentwässerung. Die Ausnah-
men sind in den Gesetzen und der Verordnung definiert. 
 
In vielen Fällen benötigt der Vollzug der Gesetzgebung, beispielsweise bei Hochwasserschutz-  
oder Revitalisierungsmassnahmen andere raum- oder umweltrelevante Bewilligungen (u.a. Baube-
willigungen). Dabei richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen der Planungs- und Bauge-
setzgebung. 
 
§ 3 Öffentliche Flüsse und Bäche 
 
Gemäss § 2 Bst. c KWRG werden unter anderem auch diejenigen Fliessgewässer als öffentliche 
Gewässer eingestuft, welche überwiegend mit öffentlichen Beiträgen revitalisiert oder zur Gewähr-
leistung eines ausgewogenen und verhältnismässigen Hochwasserschutzes verbaut wurden 
(Abs. 1). Als überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert gelten Gewässer, welche auf der Ba-
sis eines Gesamtkonzepts verbaut oder revitalisiert und durch die öffentliche Hand subventioniert 
wurden. Das Gesamtkonzept hat das gesamte Fliessgewässer oder eine längere Gewässerstrecke 
zu umfassen. Hochwasserschutz und Revitalisierungen sind im Rahmen eines entsprechenden 
Gesamtkonzepts ganzheitlich aufeinander abzustimmen. Das Bauprojekt und die Realisierung 
sind innerhalb des Perimeters des Konzepts auszuführen. In diesen Fällen werden Fliessgewässer 
zu öffentlichen Gewässern. 
 
Verbauungen, welche im Rahmen von Sofortmassnahmen zur Verhinderung weiterer Schäden 
nach ausserordentlichen Unwetterereignissen mit öffentlichen Mitteln subventioniert wurden, 
führen folglich nicht automatisch zur Öffentlichkeitserklärung des Fliessgewässers. Dasselbe gilt 
für kleinere, örtlich beschränkte Hochwasserschutzbauten oder Revitalisierungen. 
 
Fliessgewässer nach Abs. 1 sind von jenem Grundstück an, auf welchem die Quelle entspringt, 
bis zur Mündung öffentlich (Abs. 2). Die Quelle selbst wird allerdings nicht öffentlich. 
 
Der Umfang der Öffentlichkeitserklärung richtet sich nach der Ausscheidung des Pflichtenkreises 
gemäss § 46 Abs. 2 KWRG (Abs. 3). In der Regel werden somit alle Fliessgewässer im Einzugsge-
biet der mit wesentlich öffentlichen Mitteln finanzierten Verbauungen und oder Revitalisierungen 
öffentlich. Dadurch wird dem Grundsatz gemäss § 2 Bst. c KWRG entsprochen, dass alle Flüsse 
und Bäche im Pflichtenkreis einer öffentlich subventionierten Verbauung liegen, öffentliche Ge-
wässer sind. 
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§ 4 Verzeichnis der öffentlichen Gewässer 
 
Die Hoheitsträger, bei den Fliessgewässern die Bezirke und bei den Seen der Kanton, führen die 
Verzeichnisse der öffentlichen Fliessgewässer respektive der Seen. Das AfG erarbeitet die entspre-
chende Datenstruktur auf Basis eines Datenmodells, nach welcher die Verzeichnisse zu führen 
sind. 
 
Die Verzeichnisse der öffentlichen Flüsse und Bäche sind laufend, mindestens jedoch periodisch 
alle fünf Jahre, nachzuführen. Dem AfG, welches zuständig ist für die Verleihung von Konzessio-
nen für die Nutzung öffentlicher Gewässer (Ausnahme: Nutzung der Wasserkraft an Fliessgewäs-
sern) und weitere vielfältige Aufgaben im Bereich des Wasser- und Gewässerschutzrechts und 
dessen Umsetzung wahrnimmt, ist jeweils unaufgefordert und zeitnah das aktualisierte Verzeich-
nis zuzustellen. Das AfG sorgt im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips für den öffentlichen Zugang 
der Verzeichnisse (z.B. via WebGIS). 
 
II. Zuständigkeiten 
 
§ 5 Regierungsrat 
 
Die in Abs. 2 aufgezählten Zuständigkeiten ergeben sich einerseits aus dem Bundesrecht, ande-
rerseits aus den Regelungen des kantonalen Rechts (KWRG, EGzGSchG) und werden teilweise 
aus der bestehenden VVzGSchG überführt. 
 
Für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Sanierung der Wasserkraft oder für die Umset-
zung von Revitalisierungen Dritter an Seen kann der Regierungsrat allenfalls erforderliche Enteig-
nungsrechte an Dritte (z.B. an Wasserkraftwerke) verleihen (Abs. 2 Bst. c). Die Ausübung des an 
Dritte verliehenen Enteignungsrechts richtet sich nach den Bestimmungen des Enteignungsgeset-
zes vom 22. April 2009 (SRSZ 470.100, EntG) und der dazugehörenden Verordnung zum Enteig-
nungsgesetz vom 30. November 2010 (SRSZ 470.111, EntV). So ist unter anderem im Rahmen 
des Bau- oder Projektbewilligungsverfahrens in den Auflageakten darauf hinzuweisen, dass ent-
eignungsrelevante Rügen bereits in diesem Verfahren einzubringen sind, sofern sie diese Pläne 
betreffen. Das formelle Enteignungsverfahren wird in der Regel nach Abschluss des Bau- oder 
Projektbewilligungsverfahrens durchgeführt, wobei die beiden Verfahren auch zusammengelegt 
werden können. Bei Bedarf wird im Falle von Massnahmen zur Sanierung der Wasserkraft in ei-
nem ersten Schritt das AfG die entsprechende Massnahme verfügen und dem Anlagenbetreiber 
sowie allenfalls betroffenen Dritten die Verfügung zustellen. 
 
§ 6 Umweltdepartement 
 
Die Zuständigkeiten des Umweltdepartements wurden weitgehend aus der bestehenden 
VVzGSchG und der KWRV übernommen. 
 
Bisher waren der Kantons- und Regierungsrat (§ 2 Abs. 1 und Abs. 3 Bst. a VVzGSchG) respek-
tive das Umweltdepartement (§ 3 Abs. 2 VVzGSchG) zuständig für die Sicherung angemessener 
Restwassermengen. Mit Abs. 2 Bst. e ist das Umweltdepartement nur noch zuständig für die Be-
willigung zur Sicherung angemessener Restwassermengen nach Art. 29 ff. GSchG bei Uneinigkeit 
unter den betroffenen Behörden, sowie im Falle einer Schutz- und Nutzungsplanung gemäss 
Art. 32 Bst. c GSchG. Für alle anderen Fälle obliegt neu die Zuständigkeit für die Sicherung an-
gemessener Restwassermengen beim AfG (§ 11 Bst. a). Dadurch kann eine Koordination mit der 
wasserrechtlichen Bewilligung respektive der Konzession für Wasserentnahmen aus öffentlichen 
Gewässern (§ 10 Bst. a) erreicht werden. 
 



 

 

RRB Nr. 469/2020 - 5/22 - 23. Juni 2020 

Bei Wassermangel aufgrund aussergewöhnlicher Trockenheit, wie sie in den letzten Jahren (2018 
und 2019) im Sommer auftrat, soll das Umweltdepartement mit neuem Abs. 3 amtsübergreifen-
de Massnahmen treffen, um die Gewässer bzw. die Wasserlebensräume zu schonen. Dazu sind 
beispielsweise befristete Einschränkungen von bestehenden Wasserentnahmen, Priorisierungen 
von Wassernutzungen (Trinkwasser, Wasserkraft, Bewässerung, Beschneiung usw.) oder andere 
Massnahmen anzuordnen. 
 
§ 7 Amt für Gewässer 
 a) Allgemein 
 
Mit der Reorganisation des Umweltdepartements wird das AfG neu, mit Ausnahme des Bereichs 
Grundwasserschutz, die kantonale Gewässerschutzfachstelle und vollzieht die Wasserrechtsge-
setzgebung, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird (Abs. 1).  
 
Die Zuständigkeiten aus der bestehenden VVzGSchG (§ 4 Abs. 2 und 3 VVzGSchG) und der bis-
herigen KWRV sind mit oben genannter Ausnahme folglich dem AfG (§ 7 bis § 14) zugeteilt. 
 
Die Planung und Umsetzung von Hochwasserschutz- oder Revitalisierungsprojekten sowie der Ge-
wässerunterhalt, aber auch andere Tätigkeiten im Bereich des Gewässerschutz- und Wasserrechts 
tangieren verschiedenste Gesetzesbestimmungen. Dabei sind mehrere Behörden (Bund, verschie-
dene kantonale Ämter, Bezirke, Gemeinden usw.) sowie Dritte (z.B. Wuhrkorporationen) involviert. 
Um Synergien zu nutzen und Konflikte zu vermeiden sind Massnahmen an den Gewässern, insbe-
sondere Hochwasserschutz und Revitalisierungen, unter allen Beteiligten zwingend koordiniert 
und sektorenübergreifend zu planen und umzusetzen. Das AfG als direkter Ansprechpartner des 
Bundes bei Fragen des Hochwasser- und Gewässerschutzrechts und als zuständiges Fachamt für 
die Langfrist- und Massnahmenplanung (§ 42a KWRG) hat die Koordination der verschiedenen 
Massnahmen sicherzustellen (Abs. 2 Bst. a). 
 
Die Revitalisierung von Seeufern fällt gemäss § 9 Bst. a dem Kanton bzw. dem AfG zu. Für 
Fliessgewässer sind diesbezüglich die Bezirke zuständig (§ 21 Abs. 3 Bst. d). Die Zuständigkeit 
für den baulichen Hochwasserschutz obliegt in der Regel den pflichtigen Grundeigentümern res-
pektive Wuhrkorporationen (§ 45 ff. KWRG). Im Allgemeinen hat das AfG entsprechende Projekte 
(auch Projekte von Dritten und/oder nicht beitragsberechtigte Projekte) in der Planung, Realisie-
rung und Erfolgskontrolle zu begleiten (Abs. 2 Bst. e). 
 
Das AfG ist neu für die Feststellung zuständig, ob ein Gewässer im Sinne von Art. 2 GSchG vor-
liegt (Abs. 2 Bst. d). Diese Zuständigkeit war bisher nicht definiert und führte mehrfach zu Unsi-
cherheiten. Mit der Zuteilung an die kantonale Gewässerschutzfachstelle entsteht einerseits Klar-
heit und es kann andererseits eine einheitliche Beurteilung im ganzen Kantonsgebiet erfolgen, 
sofern eine Feststellung erforderlich ist. 
 
Das AfG ist auch Ansprechpartner des BAFU und ist daher zuständig für die allgemeine Bericht-
erstattung in den Bereichen Wasserbau, Wassernutzung und Gewässerschutz, mit Ausnahme des 
Grundwasserschutzes (Abs. 2 Bst. g). 
 
Die Aufsicht über die Wasserbaupolizei an Bächen und Flüssen ist gemäss § 41 Abs. 1 KWRG 
Sache des Bezirksrates. Die Hoheit über die Seen steht gemäss § 4 Abs. 1 KWRG hingegen dem 
Kanton zu. Folglich übernimmt das AfG die Aufsicht über die Wasserbaupolizei an Seen (Abs. 2 
Bst. l). 
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§ 8 b) Abwasser, Entwässerung und Einleitung 
 
Der Kanton hat einen Klärschlamm-Entsorgungsplan zu erstellen und periodisch anzupassen 
(Art. 18 Abs. 1 GSchV). Gemäss § 19 EGzGSchG erlässt der Regierungsrat den Klärschlamm-Ent-
sorgungsplan. Dieser wurde bisher durch das AfU erstellt. Durch die Reorganisation im Umwelt-
departement ist das AfG für die Kläranlagen und damit auch für die Erstellung des Klärschlamm-
Entsorgungsplans zuständig. 
 
Neu ist das AfG für die Vorprüfung der generellen Entwässerungspläne (GEP) sowie für deren Vor-
bereitung zur Genehmigung zuständig (bestehender § 4 Abs. 3 Bst. d VVzGSchG). Die bestehen-
den kommunalen GEP werden von den Gemeinden überarbeitet und teilweise zu Verbands-GEP 
(VGEP, generelle Entwässerungsplanung im Einzugsgebiet einer ARA) zusammengeführt. Das AfG 
ist an diesen Prozessen beteiligt und entscheidet bei Uneinigkeiten zwischen den Gemeinden be-
treffend grenzüberschreitenden Abwasseranlagen (z.B. Leitungen). 
 
Die erforderlichen Bewilligungen gemäss Art. 24 der Interkantonalen Vereinbarung zwischen den 
Kantonen Glarus, Schwyz, St. Gallen und Zürich über das Linthwerk vom 23. November 2000 
und Art. 32 der Interkantonalen Vereinbarung betreffend die Melioration der Linthebene in den 
Kantonen Schwyz und St. Gallen vom 29. Juni 1995 bleiben vorbehalten und im Rahmen der 
Koordination des Baubewilligungsverfahrens sind die entsprechenden Einleitbewilligungen einzu-
holen. Falls ein Anschluss an eine Leitung eines Abwasserverbands erfolgt, ist ebenfalls eine Be-
willigung oder Zustimmung des Verbands erforderlich. 
 
§ 9 c) Gewässerökologie 
 
Gemäss dem mit der Revision des GSchG neu geschaffenen Art. 38a GSchG sind die Kantone für 
die Revitalisierung verbauter oder korrigierter Gewässer und die strategische Planung sowie deren 
periodische Nachführung zuständig (Bst. a). Das AfG ist als Fachamt im Bereich des Wasserbaus 
und Gewässerschutzes (Ausnahme Grundwasser) zuständig für die vom Bund verlangten strategi-
schen Planungen im Hinblick auf die Renaturierung der Fliessgewässer (Bst. b). Entsprechend 
§ 42a Bst. a KWRG sind die Bezirke in die Projektorganisation miteinzubeziehen. Falls Wuhrkor-
porationen von der Planung betroffen sind, werden diese in geeigneter Form durch die Projektlei-
tung informiert. Als Hoheitsträger über die öffentlichen Seen obliegt es dem AfG, die Revitalisie-
rung von verbauten, stehenden Gewässern umzusetzen (§ 42 Bst. c KWRG). Die Umsetzung der 
strategischen Planung (Revitalisierungsplanung) der Fliessgewässer, fällt nach KWRG in die Zu-
ständigkeit der Bezirke, als Hoheitsträger der Fliessgewässer (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 41 Abs. 3 
KWRG). Die kantonale Gewässerschutzfachstelle hat die Oberaufsicht und sorgt dafür, dass die 
strategischen Planungen durch die zuständigen Stellen rechtskonform umgesetzt werden. 
 
Ebenfalls mit der im Jahre 2009 erfolgten Revision des GSchG wurden die Kantone verpflichtet, 
Gewässerräume auszuscheiden und dafür zu sorgen, dass diese den Bundesvorgaben entspre-
chend extensiv bewirtschaftet werden (Art. 36a GSchG und Art. 41a ff GSchV). Die Zuständigkeit 
hinsichtlich des Gewässerraumvollzugs hat der Regierungsrat 2017 dem AfU (Seen) sowie dem 
AWB (Fliessgewässer) übertragen (RRB Nr. 514/2017). Mit der Reorganisation des Umweltdepar-
tements wird durch Bst. c das AfG zuständig für die Erteilung von Ausnahmen zur Anpassung der 
Gewässerraumbreite, für den Verzicht auf eine Gewässerraumfestlegung sowie für Gewässerraum-
unterschreitungen und damit auch für die entsprechende Beurteilung in Planungsvorhaben zur 
Festlegung der Gewässerräume nach Art. 41a ff. GSchV. 
 
Eine allfällige Erteilung einer Ausnahmebewilligung zur Unterschreitung des Gewässerabstands 
fällt gestützt auf § 66 i.V.m. § 73 PBG in die Zuständigkeit der Baubewilligungsbehörde. Dazu 
bedarf es der vorgängigen Zustimmung der Gewässerschutzfachstelle (Bst. d). 
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§ 10 d) Nutzung 
 
Mit Ausnahme der Wasserkraftnutzung an Fliessgewässern ist das AfG das zuständige Fachamt 
im Zusammenhang mit Bewilligungen respektive Konzessionen für die Nutzung öffentlicher Ge-
wässer und wird mit den entsprechenden, kantonalen Aufgaben betraut. Eine Ausnahme bildet 
das Grundwasser. Die im Zusammenhang mit dem Grundwasser anfallenden kantonalen Aufgaben 
werden wie bisher vom AfU wahrgenommen. 
 
Hingegen erteilt das AfG gemäss Bst. a die wasserrechtlichen Bewilligungen und Konzessionen 
für Wasserentnahmen aus öffentlichen Gewässern (auch Grundwasserentnahmen, exklusive Was-
serkraftnutzung an Fliessgewässern). Bereits mit der Teilrevision des KWRG wurde die Zuständig-
keit für die Verleihung von Konzessionen dem kantonalen Fachamt übertragen (bisher Regie-
rungsrat, § 11 KWRG). 
 
Die Zuständigkeit des AfG bezüglich der Kontrolle von Anlagen für die Nutzung von Trink- und 
Brauchwasser an Oberflächengewässern (Bst. b) bezieht sich ausschliesslich auf die Bestimmun-
gen des EGzGSchG und des KWRG. Sie bezieht sich nicht auf die Bestimmungen der Lebensmit-
telgesetzgebung, für deren Umsetzung gemäss § 6 Abs. 1 des Kantonalen Lebensmittelgesetzes 
vom 18. Mai 2011 (SRSZ 580.110, KLMG) der Kantonschemiker zuständig ist. Er ist insbeson-
dere für die Kontrolle des Trink- und Badewassers sowie die Kontrolle der Anlagen und Versorgun-
gen zur Herstellung und Lagerung von Trink-, Bade- und Duschwasser zuständig. 
 
§ 11 e) Entnahmen und Einbringung fester Stoffe 
 
Neu ist das AfG zuständig für die Sicherung angemessener Restwassermengen nach Art. 29 ff. 
GSchG (Bst. a). Dadurch ist die Zuständigkeit mit der wasserrechtlichen Bewilligung respektive 
Konzession für Wasserentnahmen aus öffentlichen Gewässern (§ 10 Bst. a) koordiniert. 
 
Eine Bewilligung für Materialentnahmen aus Gewässern gemäss Bst. c ist nicht nur für die Aus-
beutung erforderlich, sondern für Geschiebeentnahmen, welche den Geschiebehaushalt wesent-
lich beeinträchtigen könnten. 
 
Bst. d steht im unmittelbaren Zusammenhang mit Geschiebeentnahmen aus Gründen des Hoch-
wasserschutzes. Sofern der Geschiebehaushalt des Gewässers wesentlich beeinträchtigt ist, muss 
aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen (Art. 43a GSchG) geprüft werden, ob zumindest ein 
Teil des Geschiebes dem Gewässer wieder zugeführt werden kann. 
 
§ 12 f) Wasserbau 
 
Aufgrund der Reorganisation des Umweltdepartements wird das AfG für die Zustimmung von Aus-
nahmebewilligungen zu Verbau und zur Korrektur sowie Überdeckung von Fliessgewässern zu-
ständig (Art. 37 Abs. 3 und Art. 38 Abs. 2 GSchG). Die Ausnahmebewilligung nach Art. 37 
Abs. 3 und Art. 38 Abs. 2 GSchG erteilt gemäss § 28 EGzGSchG weiterhin der Bezirk (Bst. f). 
 
§ 13 g) Sanierung 
 
Wesentliche negative Beeinträchtigungen der Wasserkraftnutzung durch kurzfristige künstliche 
Änderungen des Wasserabflusses (Sanierung Schwall-Sunk, Art. 39a GSchG), durch eine nachtei-
lige Veränderung der morphologischen Strukturen oder der morphologischen Dynamik des Gewäs-
sers (Sanierung Geschiebehaushalt, Art. 43a GSchG) sowie durch Wanderhindernisse für Fische 
(Wiederherstellung der Fischwanderung, Art. 10 i.V.m. Art. 9 des Bundesgesetzes über die Fi-
scherei vom 21. Juni 1991 (SR 923.0, BGF) sind bis spätestens Ende 2030 zu beseitigen 
(Art. 83a GSchG). Entsprechend Art. 83b GSchG hat der Kanton eine strategische Planung zur 
Sanierung der Wasserkraft zu erarbeiten und die Umsetzungsfristen festzulegen. Gemäss Art. 42a 
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KWRG Bst. b und d obliegt die Massnahmenplanung zur Sanierung von Schwall-Sunk und des 
Geschiebehaushalts inklusive Verfügungsrecht beim zuständigen Amt. 
 
Als zuständiges Amt wird das AfG bezeichnet. Aufgrund der Reorganisation des Umweltdepart-
ments umfasst die Zuständigkeit für die Planung und Umsetzung auch die freie Fischwanderung. 
Bisher wurde die Vollzugsaufgabe für die Sanierung Schwall-Sunk und Geschiebehaushalt mit 
RRB Nr. 514/2017 dem AWB zugewiesen. Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei war zuständig 
für die Planung und Umsetzung der freien Fischwanderung. 
Für die Umsetzung der Sanierungsmassnahmen bei Wasserkraftanlagen sind die bisherigen Be-
treiber der Anlagen zuständig (§ 42c Abs. 1 KWRG). Bei Anlagen, welche nicht der Wasserkraft-
nutzung dienen (Geschiebesammler, Geschiebeentnahmen, usw.) obliegt die Umsetzungspflicht 
im Rahmen ihrer Revitalisierungspflicht den Bezirken (§ 41 Abs. 3 KWRG). 
 
§ 14 h) Stauanlagen 
 
Mit dem Bundesgesetz über die Stauanlagen vom 1. Oktober 2010 (SR 721.101, Stauanlagen-
gesetz, StAG) und der dazugehörenden Stauanlagenverordnung vom 17. Oktober 2012 
(SR 721.101.1, StAV) ergibt sich für die Kantone ebenfalls umfangreicher Handlungsbedarf, 
welcher vertiefte Fachkompetenz im Bereich der Stauanlagen und deren Sicherheit und umfang-
reiche neue Aufgaben im Bereich der Stauanlagenaufsicht erfordert. 
 
Entsprechend § 5 KWRG übt das Departement die Aufsicht über die dem StAG unterstellten 
Stauanlagen aus, die nicht der direkten Bundesaufsicht unterstehen und es ist für die Berichter-
stattung an den Bund verantwortlich. Das AfG nimmt die sich aus dem StAG und der StAV erge-
benden Aufgaben wahr und unterstützt das Umweltdepartement in fachlicher Hinsicht bei der 
Stauanlagenaufsicht und der Berichterstattung an den Bund. 
 
Gemäss § 14 Bst. c stellt das AfG die Koordination des Notfallkonzepts der Anlage (Art. 10 StAG) 
mit der Notfallplanung der Gemeinden gemäss § 22 Bst h sicher. Bei Anlagen, die dem Schutz 
vor Naturgefahren dienen oder welche die Abmessungen für eine Unterstellung aufgrund des 
Grössenkriteriums nicht erreichen (Art. 2 StAG), sind die Vorkehrungen für den Notfall möglichst 
in die Notfallplanung zu integrieren. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu § 19 verwiesen. 
 
§ 15  Amt für Umwelt und Energie 
 
Der Bereich Grundwasser liegt weiterhin in der Zuständigkeit des AfU. Dieses stellt die kantonale 
Gewässerschutzfachstelle im Bereich Grundwasserschutz dar (Abs. 1). Entsprechend werden die 
bisherigen Zuständigkeiten der kantonalen Gewässerschutzfachstelle von § 4 VVzGSchG zwischen 
den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser aufgeteilt. 
 
Der Vollzug der Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen vom 
20. November 1991 (SR 531.32, VTN) erfolgt seit längerem durch das AfU, obwohl die Zustän-
digkeit nach § 3 Abs. 5 VVzGSchG beim Umweltdepartement liegt. Aufgrund der aktuellen Praxis 
wird die Zuständigkeit dem AfU zugeordnet (Abs. 2 Bst. d). Ausnahmen bilden die Art. 6 (Abgabe 
atomchemische Schutzausrüstung) und Art. 7 VTN (Beschaffung von schwerem Material zur Si-
cherstellung der Trinkwassermengen), welche dem Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz (AMFZ, 
§ 19) zugeordnet werden. 
 
Kiessammler müssen unterhalten und periodisch entleert werden. Durch Hochwasserereignisse 
fällt zudem Geschiebematerial an. Das meist unverschmutzte Geschiebematerial kann nicht im-
mer dem Gewässer zurückgegeben werden und muss landseitig entsorgt werden (§ 44c KWRG). 
Beim Bau von Stollen und Kavernen fallen erhebliche Mengen von Ausbruch- oder Aushubmate-
rial an, die nicht in der Nähe der Anlage verwertet oder abgelagert werden können, so bezeichnet 
der Kanton die erforderlichen Standorte für die Entsorgung des Materials (Art. 62k WRG). Das 
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AfU als Fachamt in Sachen Deponie und Bodenschutz bezeichnet daher künftig die Standorte ge-
mäss § 44c KWRG und Art. 62k WRG (Abs. 2 Bst. u). 
 
§ 16 Amt für Wald und Natur 
 
Das Amt für Wald und Natur (AWN, bisher Amt für Wald und Naturgefahren) als zuständiges Amt 
für den Schutz vor Naturgefahren erarbeitet zusammen mit dem AfG die notwendigen Hochwas-
sergefahrengrundlagen für die integrale Naturgefahrenkarte (Überflutung, Übersarung, Uferero-
sion, Murgang). Die Grundlagen sind in den Massnahmen- und Notfallplanungen zu berücksichti-
gen.  
 
§ 17 Amt für Landwirtschaft 
 
Wer Direktzahlungen erhalten will, muss mindestens den sogenannten «Ökologischen Leistungs-
nachweis» (ÖLN) erfüllen. Das Amt für Landwirtschaft (AfL) ist die zuständige Vollzugsstelle und 
sorgt für die ÖLN-Kontrollen. Dies beinhaltet auch die Überprüfung, ob ein Betrieb die gesetzli-
chen Anforderungen an den Gewässerschutz erfüllt. Die Einhaltung der extensiven Bewirtschaf-
tung der Gewässerräume gemäss Art. 41c GSchV ist eine Anforderung, welche zweckmässig im 
Rahmen der ÖLN-Kontrollen (Bereich Gewässerschutz) kontrolliert werden kann. Um doppelte 
Kontrollen der Landwirtschaftsbetriebe zu vermeiden, führt das AfL Kontrollen durch und sorgt 
für die extensive Bewirtschaftung der Gewässerräume (Abs. 1 Bst. k). 
 
Art. 41c Abs. 4bis GSchV ermöglicht Ausnahmen für die Bewirtschaftungseinschränkung im Ge-
wässerraum. Wird der Gewässerraum durch eine bestehende Strasse zerschnitten, kann für die 
gewässerabgewandte und landwirtschaftlich nutzbare Fläche eine Ausnahme für die Bewirtschaf-
tungseinschränkung bewilligt werden. Im Rahmen der landwirtschaftlichen Strukturdatenerhe-
bung melden die Bewirtschafter ihre Bewirtschaftungstypen sowie Biodiversitätsförderflächen wie 
beispielswiese «Uferwiesen entlang von Fliessgewässern», «extensiv genutzte Wiesen», «Hecken, 
Feld- und Ufergehölze» usw. entsprechend Art. 55 der Verordnung über die Direktzahlung an die 
Landwirtschaft vom 23. Oktober 2013 (SR 910.13, Direktzahlungsverordnung, DZV) dem AfL. 
Zugleich sorgt das AfL nach Abs. 1 Bst. k für die extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
des Gewässerraums. Deshalb ist das AfL zuständig für die Beurteilung und Erteilung von Ausnah-
mebewilligungen der Bewirtschaftungseinschränkung des Gewässerraums im landwirtschaftlich 
genutzten Gebiet gemäss Art. 41c Abs. 4bis GSchV (Abs. 1 Bst. l). 
 
§ 18 Verkehrsamt 
 
Die Bestimmungen werden unverändert aus § 8 VVzGSchG übernommen. 
 
§ 19 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 
 
Wie bisher ist das AMFZ zuständig für die Erstellung und Nachführung der Evakuierungspläne 
(Art. 27 StAV) und die Verbreitung von Verhaltensweisen an die Bevölkerung und für deren allfäl-
lige Evakuierung (Art. 12 Abs. 1 StAG). 
 
Wie bereits unter § 15 erläutert, erfolgt der Vollzug der VTN seit längerem durch das AfU sowie 
das AMFZ. Das AMFZ ist für die Bereitstellung von schwerem Material (Art. 7 VTN) sowie für die 
koordinierte Abgabe der vom Bund gelieferten atomchemischen Schutzausrüstung (Art. 6 VTN) 
zuständig (§ 19 Bst. c). 
 
§ 20 Kantonspolizei 
 
Wie bisher erfüllt die Kantonspolizei die gewässerschutzpolizeilichen Aufgaben im Sinne der Poli-
zeigesetzgebung (Art. 49 GSchG). Die bisherige Zuständigkeit der Kantonspolizei betreffend die 
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Anordnung der Beseitigung von Treibgut aus Seen, sofern eine unmittelbare Beeinträchtigung der 
Schifffahrt droht, wird ersatzlos gestrichen. Entsprechend § 18 Abs. 1 ist das Verkehrsamt für die 
Beseitigung von Treibgut aus Seen zuständig. Gemäss § 2 des Polizeigesetzes vom 22. März 
2000 (SRSZ 520.110, PolG) arbeitet die Kantonspolizei mit den Behörden und Verwaltungsstel-
len des Kantons, der Bezirke und der Gemeinden sowie mit den Polizeiorganen der anderen Kan-
tone, des Bundes und des Auslandes zusammen. Dementsprechend wird auch in Zukunft eine 
enge Zusammenarbeit zwischen dem Verkehrsamt und der Seepolizei gewährleistet. Dies gilt ins-
besondere, wenn die Beseitigung von Treibgut für die Schifffahrt erforderlich ist. 
 
§ 21  Bezirke 
 
Den Bezirken kommt als Hoheitsträger über die fliessenden Gewässer eine wichtige Rolle im Be-
reich des Hochwasserschutzes, der Revitalisierung von verbauten oder korrigierten Bächen und 
Flüssen sowie der Wasserkraftnutzung zu. Zu den bisherigen Aufgaben wurden auch neue Aufga-
ben definiert, welche sich aus der Revision des Wasserrechtsgesetzes sowie den Anpassungen der 
Bundesgesetzgebung in den oben erwähnten Bereichen ergeben. 
 
Entsprechend § 41 Abs. 3 KWRG sind die Bezirke zuständig für die Revitalisierung verbauter  
oder korrigierter Gewässer und damit für die Umsetzung der strategischen Revitalisierungspla-
nung. Entsprechend § 43 Abs. 3 Bst. a ist das Anliegen des landwirtschaftlichen Kulturlanderhal-
tes angemessen zu berücksichtigen. 
 
Der Vollständigkeit halber wird erwähnt, dass allenfalls erforderliche Wirkungskontrollen bei 
Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten Aufgabe der jeweiligen Bauherrschaft ist. Dies, 
da Wirkungskontrollen, sofern erforderlich, eine Voraussetzung für die Auszahlung von Beiträgen 
der öffentlichen Hand und damit integrierender Projektbestandteil sind. 
 
Gemäss Art. 3 WBG ist der Hochwasserschutz in erster Linie durch den Unterhalt der Gewässer 
zu gewährleisten. Im integralen Risikomanagement und in der Vorbeugung kommt der Kontrolle 
und Instandhaltung der Schutzbauten eine wichtige Rolle zu. Der Gewässerunterhalt dient neben 
der Sicherung des Hochwasserschutzes (u.a. Erhalt der Abflusskapazität) auch der Erreichung 
und dem Erhalt der ökologischen Entwicklungsziele. Der Hochwasserschutz wie auch die Revitali-
sierung von Fliessgewässern umfasst folglich immer auch ein gewässergerechter, naturnaher Un-
terhalt. Insbesondere bei Massnahmen, welche mit erheblichen öffentlichen Mitteln erstellt wur-
den, ist die Gewährleistung des Gewässerunterhalts und die Instandhaltung der Bauwerke ein öf-
fentliches Interesse. Hierzu sind regelmässige Kontrollen und Begehungen unausweichlich. Der 
Bezirk als Aufsichtsbehörde über die Wasserbaupolizei und zuständige Behörde für die Revitali-
sierung der Fliessgewässer hat dafür zu sorgen, dass durch ihn oder durch Dritte (z.B. Wuhrkorpo-
rationen) periodische Kontrollen und der gewässergerechte Unterhalt (inklusive Bewirtschaftung 
und Instandhaltung) durchgeführt werden. Der Bezirk erstattet dem AfG mindestens alle zwei 
Jahre entsprechend Bericht (Abs. 3 Bst. c). 
 
Hochwasserschutz und Revitalisierung sind entsprechend den Bundesvorgaben aus dem WBG 
und GSchG wesentliche öffentliche Interessen. Der Handlungsbedarf bezüglich Hochwasser-
schutz und Ökologie an einem Gewässer kann durch das Sicherheitsdefizit und das ökologische 
Defizit bestimmt werden. Je nachdem, welche Defizite an einem Gewässer auftreten, wird zwi-
schen Hochwasserschutz-, Revitalisierungs- oder Hochwasserschutzprojekten mit Überbreite (der 
gewählte Gewässerraum ist breiter als er für die naturnahe Gestaltung gemäss Art. 4 Abs. 2 WBG 
im Minimum sein muss) oder Überlänge (der Projektperimeter ist länger als jener Bereich, der für 
den Hochwasserschutz nötig ist) unterschieden. Bei einem Hochwasserschutzprojekt sind die 
ökologischen Anforderungen an ein Gewässer, insbesondere Art. 4 Abs. 2 WBG, Art. 37 GSchG, 
Art. 7 BGF und gegebenenfalls Art. 18 Abs. 1ter des Bundesgesetzes über den Natur- und Hei-
matschutz vom 1. Juli 1966 (SR 451, NHG), zu berücksichtigen. Bei einem Revitalisierungspro-
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jekt sind die Anforderungen an einen ausgewogenen Hochwasserschutz sicherzustellen. Bei Ge-
wässern, an denen sowohl Hochwasserschutzdefizite als auch ökologische Defizite bestehen, sind 
fallweise Hochwasserschutzprojekte mit Überbreite oder Überlänge respektive ökologischen Mehr-
leistungen zu planen und umzusetzen. Solche Projekte entsprechen dem integralen, sektoren-
übergreifenden und koordinierten Planungsgrundsatz von Wasserbaumassnahmen. Gemäss mo-
mentan geltendem Handbuch «Programmvereinbarungen im Umweltbereich» des BAFU werden 
daher für solche Projekte zusätzliche Beitragsprozente vom Bund gesprochen. Da die Bezirke für 
die Revitalisierung von Fliessgewässern zuständig sind, sind bei Hochwasserschutzprojekten von 
Dritten (z.B. Wuhrkorporationen) eine Kostenaufteilung zwischen dem Bezirk und der Bauherr-
schaft notwendig. Der Bezirk hat alle Mehrkosten, welche die ökologischen Mehrleistungen zur 
Folge haben respektive über die notwendigen Massnahmen des Hochwasserschutzprojekts hin-
ausgehen, zu übernehmen (Abs. 3 Bst. e). Bei einem Hochwasserschutzprojekt mit ökologischen 
Mehrleistungen hat die Bauherrschaft respektive der Unterhaltspflichtige (in der Regel Wuhrkor-
poration) gegenüber dem Bezirk nachvollziehbar die Mehrkosten für den Unterhalt als Folge der 
ökologischen Mehrleistungen darzulegen. Sinnvollerweise geschieht dies im Rahmen der Projek-
tierung des Projekts, welche auch die Erarbeitung eines Unterhaltskonzepts beinhaltet. Dasselbe 
gilt auch für allfällige Mehrkosten des Gewässerunterhalts infolge von Revitalisierungen von 
Fliessgewässern (Abs. 3 Bst. f). 
 
§ 22 Gemeinden 
 
Nicht verschmutztes Abwasser ist nach den Anordnungen der kantonalen Behörde versickern zu 
lassen (Art. 7 Abs. 2 erster Satz GSchG). Das AfG als zuständige Gewässerschutzfachstelle wird 
in Zusammenarbeit mit weiteren kantonalen Behörden im Rahmen einer Vollzugshilfe die allge-
meine Anordnung erstellen. Damit kann die Gemeinde mit § 22 Bst. a als Baubewilligungsbe-
hörde schliesslich die Versickerung von unverschmutztem Abwasser (Regen- bzw. Niederschlags-
wasser) bewilligen. Dies wird hauptsächlich in den Grundwasserschutzbereichen «übrige Berei-
che» (üB) zutreffen, wo kein Grundwasservorkommen erwartet wird und Versickerungen entspre-
chend kein Grundwasserkörper beeinträchtigen kann. Die Beurteilung bezieht sich somit lediglich 
auf den Grundsatz nach Art. 7 Abs. 2 erster Satz GSchG, wonach unverschmutztes Abwasser zu 
versickern ist. 
 
Die Gemeinden erstellen gemäss § 10 Abs. 1 EGzGSchG für ihr Gemeindegebiet einen generellen 
Entwässerungsplan (GEP). Die Geoinformationsverordnung des Bundes vom 21. Mai 2008 
(SR 510.620, GeoIV) fordert für den Bereich Siedlungsentwässerung die Umsetzung eines mini-
malen Geodatenmodells (MGDM) durch die Kantone. Die Gewässerschutzfachstelle hat dazu eine 
kantonale Wegleitung zum Austausch der GEP-Daten im Kanton verfasst. Die Datenherrschaft der 
GEP-Daten liegt bei den Gemeinden, womit diese für die Umsetzung der geforderten Datenliefe-
rung nach MGDM und dessen periodischer Aktualisierung zuständig sind (Bst. f und g).  
 
Die Gemeinden sind überdies für die Notfallplanung gemäss Art. 27 Abs. 1 Bst. c WBV zustän-
dig, wobei sie durch das AWN begleitet werden (Bst. h). 
 
III. Zusammenarbeit 
 
§ 23 Pikettdienst 
 
Nach wie vor unterstützt das AfU mit einem Pikettdienst die Umweltschutz- und Seepolizei. Da 
durch die Reorganisation des Umweltdepartements die Abteilung Gewässerschutz des AfU zum 
AfG wechselt, unterstützt das AfG das AfU bzw. den Umwelt-Pikettdienst nach Möglichkeit mit 
personellen Ressourcen. Gesamtorganisation und -koordination des Pikettdiensts liegt beim AfU. 
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§ 24 Zutrittsrecht und Kontrollausweise 
 
Die Bestimmungen werden aus § 15 VVzGSchG überführt. 
 
§ 25 Informationsrechte und -pflichten 
 
Die Bestimmungen werden aus § 16 VVzGSchG überführt. Nach Abs. 1 sind das AfG sowie das 
AfU zu informieren, während nach Abs. 2 dem AfG, dem AfU und dem AFL die Verfügungen und 
Urteile zuzustellen sind. 
 
IV. Planerischer Schutz der Gewässer 
 
§ 26 Bezeichnung der Gewässerschutzbereiche 
 
Die Bestimmungen werden aus § 11 VVzGSchG übernommen. Die Abs. 1 und 3 sind unverändert. 
Das AfU erarbeitet den Entwurf zur Bezeichnung der Gewässerschutzbereiche (Abs. 1) nach 
Art. 29 GSchV und überprüft die Ausscheidung der Gewässerschutzbereiche periodisch (Abs. 3). 
Nach heutigem § 11 Abs. 2 VVzGSchG stellt das AfU den Entwurf der Gewässerschutzbereiche 
den Bezirken und Gemeinden sowie betroffenen Amtsstellen zur Stellungnahme zu. Dass dabei 
keine Mitbestimmung oder Rechtsmittel möglich sind, führte in der Praxis oft zu Unklarheiten 
und Missverständnissen. Deshalb wird Abs. 2 dahingehend geändert, dass den Bezirken, Gemein-
den sowie betroffenen Amtsstellen der Entwurf der Bezeichnung der Gewässerschutzbereiche zur 
Mitwirkung zugestellt wird. Die Mitbestimmung oder Rechtsmittel stehen den Bezirken und Ge-
meinden jedoch weiterhin keine zur Verfügung. 
 
§ 27 2. Ausscheidung von Gewässerschutzarealen 
 
Die Bestimmungen werden aus § 12 VVzGSchG überführt. 
 
V. Hochwasserschutz und Renaturierung 
 
A. Allgemeines 
 
§ 28 Gewässerunterhalt 
 a) Umfang 
 
Entsprechend Art. 3 Abs. 1 WBG ist der Hochwassersschutz prioritär durch den Unterhalt der Ge-
wässer zu gewährleisten. Damit kommt dem Gewässerunterhalt im Hinblick auf die Gewährleis-
tung des Hochwasserschutzes bundesrechtlich eine bedeutende Rolle zu. Anderseits hat ein ge-
wässergerechter, naturnaher Unterhalt auch die Erreichung und den Erhalt der ökologischen Ent-
wicklungsziele zu gewährleisten (vgl. auch Erläuterungen in § 21). 
 
Folglich erfüllen Unterhaltsarbeiten die Interessen des Hochwasserschutzes und der Ökologie. 
Teilweise stehen jedoch diese Anforderungen und Aufgaben im Widerspruch zueinander. Insbe-
sondere wenn sie unsachgemäss ausgeführt, während der Laichzeit der Fische durchgeführt wer-
den oder über das für eine ausgewogene Gewährleistung der Sicherheit für Menschen und erheb-
lichen Sachwerten erforderliche Mass hinausgehen. 
 
Unterhaltsarbeiten sind entsprechend § 44a Abs. 1 KWRG nicht (zwingend) baubewilligungs-
pflichtig. Es ist jedoch möglich, dass solche Arbeiten einer spezialrechtlichen Bewilligung bedür-
fen (z.B. nach der Gewässerschutz-, der Fischerei- oder der Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung usw.). Dementsprechend unterstehen auch solche Arbeiten einer vorgängigen Meldepflicht. 
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Die Arbeiten sind frühzeitig und vor Inangriffnahme dem AfG zu melden und entsprechend zu do-
kumentieren. Die zuständigen Fachämter (Bezirk, AfG usw.) prüfen, ob für die vorgesehenen Ar-
beiten eine spezialrechtliche Bewilligung (Entfernung von Ufervegetation, fischereirechtliche Be-
willigung usw.) erforderlich ist. Das AfG hat zudem zu prüfen, ob die Massnahmen aus wasser-
baulicher Sicht zielführend sind und ob der Geschiebehaushalt negativ beeinträchtigt wird. In 
§ 28 der Verordnung werden die wichtigsten Unterhaltsarbeiten aufgeführt. Das AfG sorgt ent-
sprechend § 7 Abs. 2 Bst. a für die erforderliche Koordination. 
 
§ 29 b) Rahmenbewilligung 
 
Sofern Unterhaltsarbeiten, regelmässige Geschiebeentnahmen (inklusive die Entleerung von Ge-
schiebesammlern) oder Geschieberückgaben aus einem Oberflächengewässer auf der Basis eines 
gesamtheitlichen Unterhalts- respektive Geschiebekonzepts beruhen, sich über mehrere Jahre er-
strecken und eine spezialrechtliche Bewilligung erforderlich ist, so können diese auf der Grund-
lage einer mehrere Jahre geltenden Rahmenbewilligung erteilt werden. So lagert sich beispiels-
weise im Mündungsbereich der Wägitaleraa und der Muota, infolge der Verminderung der 
Schleppkraft, im Gerinne Geschiebe ab. Dieser Prozess verlagert sich mit der Zeit immer mehr 
flussaufwärts, wo die Geschiebeablagerungen ein sicherheitsrelevantes Risiko bilden. Zur Gewähr-
leistung der Hochwassersicherheit sind daher periodische Geschiebeentnahmen notwendig. Ent-
sprechende Rahmenbewilligungen definieren unter Berücksichtigung der fischereirechtlichen As-
pekte (z.B. Laichzeit) Art, Umfang und Zeitpunkt der Geschiebeentnahmen. 
 
§ 30 Projekte 
 a) Vorstudie 
 
Der Paragraph wurde von der bestehenden Vollzugsverordnung übernommen (bisher § 6 KWRV). 
Da der Begriff «generelles Projekt» heute nicht mehr üblich und damit dessen Umfang auch nicht 
mehr klar definiert ist, wurde er durch den Begriff «Vorstudie» ersetzt. Der Begriff bezieht sich 
auf die Phase 4.3.2 gemäss der SIA Norm Nr. 103, Ordnung für Leistungen und Honorare der 
Bauingenieurinnen und Bauingenieure. 
 
Der Handlungsbedarf für die Realisierung eines Hochwasserschutzprojekts ergibt sich aufgrund 
der in den Gefahrenkarten aufgezeigten Hochwasserschutzdefizite in Verbindung mit dem vorhan-
denen Schadenpotenzial. In der Vergangenheit wurden Wuhrkorporationen vielfach in der Folge 
von Hochwasserereignissen gegründet. Um den Perimeterpflichtigen aufzuzeigen, welche organi-
satorischen und baulichen Massnahmen und die dazu erforderlichen finanziellen Mittel zur Ge-
währleistung einer ausgewogenen Hochwassersicherheit an Fliessgewässern erforderlich sind, ist 
die Erarbeitung einer Vorstudie erforderlich. Wo bereits eine Wuhrkorporation besteht, lässt diese 
die Vorstudie ausarbeiten. Wo noch keine Wuhrkorporation besteht, erfolgt die Ausarbeitung der 
Vorstudie durch den Bezirk. Nach der Gründung einer Wuhrkorporation kann der Bezirk die Kos-
ten für die Vorstudie der Wuhrkorporation belasten. Sofern auf der Basis der Vorstudie ein Hoch-
wasserschutzprojekt realisiert und subventioniert wird, so ist diese im Rahmen der Subventions-
zusicherung nachträglich beitragsberechtigt. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) gewährt in Aus-
nahmefällen für die Erstellung von Studien oder Vorprojekten für Revitalisierungen oder Hochwas-
serschutzprojekten bei vorgängiger Absprache auch Beiträge, ohne dass diese an die Realisierung 
eines entsprechenden Projekts gebunden sind. In diesen Fällen subventionieren auch Kanton und 
Bezirk die entsprechenden Arbeiten. 
 
§ 31 b) Vorprüfung 
 
Der Bund unterscheidet bei der Subventionierung von Hochwasserschutz- und Revitalisierungs-
projekten einerseits zwischen Projekten, welche im Grundangebot abgerechnet werden und ande-
rerseits Einzelprojekten, welche auf der Basis einer separaten Subventionsverfügung abgerechnet 
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werden. Die entsprechenden Zuordnungskriterien sind im jeweils für eine Programmperiode gülti-
gen «Handbuch der Programmvereinbarungen im Umweltbereich» des BAFU verbindlich defi-
niert. Im Gegensatz zu Projekten, welche im Grundangebot abgewickelt werden, ist bei Einzelpro-
jekten vor der Subventionseingabe eine Vorprüfung durch das BAFU zwingend erforderlich. Die 
im Vorprüfungsbericht des BAFU verlangten Projektanpassungen und -ergänzungen sind zu be-
rücksichtigen und in das für die Beitragszusicherung relevante Projektdossier einzuarbeiten. Die 
Projektanpassungen und -ergänzungen können baubewilligungsrelevant sein. Um Projektverzöge-
rungen und unnötige Doppelspurigkeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Zeitpunkt der Vor-
prüfung von Einzelprojekten mit dem AfG abzusprechen. Auf jeden Fall hat die Vorprüfung vor 
der Einleitung des Baubewilligungsverfahrens zu erfolgen. 
 
Für die Vorprüfung benötigt das BAFU die Vorprüfungsberichte der vom Projekt betroffenen kan-
tonalen Amtsstellen. Damit das vorgängige kantonale Konsultationsverfahren unter der Federfüh-
rung des AfG zeitgerecht abgewickelt und dem BAFU die verlangten Dossiers zugestellt werden 
können, sind dem AfG in der Regel drei vollständige Projektdossiers in Papierform sowie ein 
elektronisches Projektdossier zuzustellen. Das AfG leitet das kantonsinterne Mitberichtsverfahren 
ein und ersucht nach dessen Abschluss das BAFU um die formelle Vorprüfung des Projekts. 
 
§ 32 Sofortmassnahmen zur Verhinderung weiterer Schäden 
 a) Ausführung 
 
Ein Sonderfall stellen Sofortmassnahmen zur Verhinderung weiterer Schäden nach ausserordentli-
chen Unwetterereignissen dar. Anlässlich von Hochwassern oder Murgängen können Hochwasser-
schutzbauwerke so zerstört oder beschädigt werden, dass ihre Funktion zum Schutz von Men-
schen und erheblichen Sachwerten nicht mehr gewährleistet ist und ein nicht akzeptierbares Ri-
siko entsteht. In solchen ausserordentlichen Fällen kann nicht zugewartet werden, bis ein bewil-
ligtes Projekt vorliegt. Sofortmassnahmen sind mit dem AfG schnellstmöglich und vor Beginn der 
Arbeiten abzusprechen. Dieses informiert den Bund und den Regierungsrat über das Ereignis, die 
dringend auszuführenden Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und die geschätzte Höhe 
der zu erwartenden Kosten der zur Verhinderung weiterer Schäden erforderlichen Sofortmassnah-
men. Mit den Arbeiten ist so schnell wie möglich nach dem Ereignis und in Absprache mit dem 
AfG zu beginnen. Diese sind ohne Unterbruch auszuführen. Das AfG ist über den Verlauf der Ar-
beiten zu informieren.  
 
Nicht zu Sofortmassnahmen zählen sicherheitsrelevante Reparatur- und Unterhaltsarbeiten, wel-
che im Rahmen von regelmässigen Kontrollen und einer vorausschauenden Planung rechtzeitig 
hätten realisiert werden können. Die Sofortmassnahmen haben sich auf die zwingend erforderli-
chen Massnahmen zur Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit und die Räumungsarbeiten 
im Bachgerinne und an den Ufern zu beschränken. In der Regel werden Sofortmassnahmen durch 
Folgeprojekte abgelöst, respektive ergänzt. Soweit dies im Rahmen der Sofortmassnahmen mög-
lich ist, sind die Grundsätze gemäss § 46 einzuhalten. 
 
§ 33 b) Beiträge und Bewilligung 
 
Nach Abschluss der Arbeiten sind dem AfG ohne Verzug die erforderlichen Unterlagen, wie die 
Dokumentation der ausgeführten Bauarbeiten, die Abrechnungsbelege oder allfällige Pläne des 
ausgeführten Bauwerks, die Baudokumentation für die Eröffnung eines nachträglichen Beitrags-
gesuchs, und, sofern dies erforderlich ist, eines nachträglichen Baubewilligungsverfahrens zur 
Verfügung zu stellen. 
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B. Wuhrkorporationen 
 
§ 34 Perimeterpläne 
 a) Inhalt 
 
Der Paragraph wurde von der bestehenden Vollzugsverordnung übernommen (bisher § 8 KWRV). 
In den Perimeterplänen sind einerseits die äussere Perimetergrenze und andererseits die Zonen-
grenzen einzuzeichnen. Es ist ebenfalls darzulegen, auf welchen Gewässerstrecken die Wuhr-
pflicht der Privaten aufgelöst und der Wuhrkorporation übertragen werden soll. Die Festlegung der 
äusseren Perimetergrenze erfolgt aufgrund von § 46 Abs. 2 KWRG, die Einteilung der Zonengren-
zen erfolgt auf der Grundlage von § 35 dieser Verordnung. Die Ablösung der Wuhrpflicht richtet 
sich nach § 39 dieser Verordnung. 
 
Der Perimeter beinhaltet einerseits das hydrologische Einzugsgebiet eines Fliessgewässers. Ande-
rerseits sind auch potentielle Überschwemmungsgebiete und künstliche Zuleitungen von Regen-
wasser von ausserhalb des natürlichen Einzugsgebiets zu berücksichtigen. Die Festlegung der Zo-
nengrenzen und des potentiellen Überschwemmungsgebiets basiert auf dem ursprünglichen Zu-
stand, also auf den Verhältnissen vor der Realisierung von baulichen Hochwasserschutzmassnah-
men und künstlichen Anlagen wie Mauern usw., welche über die Ufer tretendes Wasser künstlich 
umleiten. Insofern sind Gefahrenkarten wichtige Hilfsmittel für die Festlegung der Perimeter- und 
Zonengrenzen. Allerdings ist darauf zu achten, dass diese die Wirkung bestehender baulicher 
Hochwasserschutzmassnahmen berücksichtigen. Die Perimeter- und Zonengrenzen können dem-
entsprechend nicht einfach von den Gefahrenkarten übernommen werden. Vielmehr ist in den Pe-
rimeterplänen der Zustand vor der Realisierung von Hochwasserschutzbauwerken abzubilden 
(vgl. RRB Nr. 577/2014, VGE 829/2000 vom 20. Juni 2000). 
 
§ 35 b) Zoneneinteilung 
 
Der Paragraph wurde aus der bestehenden Vollzugsverordnung übernommen (bisher § 13 KWRV). 
 
Die Berücksichtigung der Gefahren, Vorteile und Interessen erfolgt auf der Basis von Zoneneintei-
lungen. Der äusserste Kreis (Perimetergrenze) bildet gestützt auf § 46 Abs. 2 KWRG das hydrolo-
gische Einzugsgebiet, wobei künstliche Wasserzuleitungen zu berücksichtigen sind. In die erste 
Zone werden alle Objekte eingeteilt, welche in ihrem Bestand oder ihrer Sicherheit vom Gewässer 
bedroht werden. Dazu gehören alle Landflächen, welche bei einem ausserordentlichen Unwetter-
ereignis überschwemmt werden. Wie bereits in § 34 ausgeführt, ist bei der Einteilung der ur-
sprüngliche Zustand, also der Zustand vor der Realisierung von Hochwasserschutzbauwerken oder 
anderen künstlichen Bauten, massgebend. 
 
In die zweite Zone werden diejenigen Objekte eingeteilt, welchen aus einer Gewässerverbauung 
indirekte Vorteile erwachsen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn aufgrund von baulichen Hoch-
wasserschutzmassnahmen der Zugang zu einem Objekt (z.B. Erschliessungsstrassen oder Brü-
cken) oder auch die Erschliessung mit Anlagen öffentlicher Werke auch während Unwetterereig-
nissen weitgehend gewährleitet ist. 
 
In die dritte Zone werden alle übrigen Grundstücke eingeteilt, welche sich innerhalb des hydrolo-
gischen Einzugsgebiets eines Gewässers befinden und weder von einem Hochwasserschutzbau-
werk geschützt werden, noch indirekt von einer Verbauung profitieren. 
 
In der Regel soll der Perimeter höchstens in drei Zonen eingeteilt werden. Die Belastung der wei-
teren Zonen wird in Prozenten der Belastung der ersten Zone ausgedrückt (Beispiel: 1. Zone 
100%, 2. Zone 70 bis 75%, 3. Zone 40 bis 50%). 
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§ 36 c) Öffentliche Auflage 
 
Damit die Perimeterpläne in Rechtskraft erwachsen, sind diese während 20 Tagen öffentlich auf-
zulegen. Soweit die Adressen der Eigentümer der betroffenen Grundstücke und Anlagen bekannt 
sind, sind diese mittels schriftlicher Mitteilung auf die öffentliche Auflage der Perimeterpläne 
aufmerksam zu machen. Die Bezirke haben während der Auflagefrist dafür zu sorgen, dass Inte-
ressenten während der Auflagefrist Auskünfte erteilt werden. In der Regel werden für die Betroffe-
nen während der Auflagefrist eine oder mehrere Informationsveranstaltungen durchgeführt, an de-
nen neben allgemeinen Ausführungen zum Perimeter konkrete Fragen von Betroffenen beantwor-
tet werden. Betreffend die Möglichkeit der Ergreifung eines Rechtsmittels wird auf die Ausfüh-
rungen zu § 40 verwiesen. 
 
§ 37 Perimeterveranlagung 
a) Allgemein 
 
Die Veranlagung erfolgt neu aufgrund der Zoneneinteilung gemäss § 35, der Schatzungsgrundla-
gen gemäss § 38 und der Ablösung der Wuhrpflicht gemäss § 39. Diesen liegen die bisherigen 
allgemeinen Kriterien zu Grunde, ohne dass diese in der Verordnung ausdrücklich aufgeführt wer-
den: 
a. die Gefahren, welchen das Grundstück und die sich darauf befindenden Objekte ohne eine 

Verbauung ausgesetzt sind und die Vorteile und Interessen des Grundeigentümers am Verbau-
ungswerk (§ 35); 

b. der Wert des in den Perimeter aufzunehmenden Grundstücks und der darauf liegenden Bau-
ten respektive der im Perimeter liegenden Anlagen (§ 38); 

c. die bisherige Belastung des Grundstücks mit dem Gewässerunterhalt, welche neu durch die 
Wuhrkorporationen übernommen werden oder der Wert von allfälligen, durch einen Grundei-
gentümer erstellten baulichen Hochwasserschutzmassnahmen, durch welche eine Wuhrkorpo-
ration entlastet wird (§ 39). 

 
Es versteht sich von selbst, dass sowohl die Veranlagung (neue Gebäudeschatzungen, usw.) als 
auch die Perimeterpläne (neue künstliche Zuleitungen von Meteorwasser in ein Gewässer, Anpas-
sung altrechtlicher Perimeter an die Bestimmungen des KWRG usw.) laufend und schnellstmög-
lich den neuen Gegebenheiten anzupassen sind. 
 
§ 38 b) Schatzungsgrundlagen 
 
Der Paragraph wurde aus der bisherigen Vollzugsverordnung übernommen (bisheriger § 11 
KWRV). Der Wert eines Grundstücks und der darauf befindlichen Bauten und Anlagen erfolgt auf 
der Basis der steueramtlichen Schatzung. Wo eine solche nicht vorhanden ist (z.B. Firmengrund-
stücke, Schulhäuser usw.) hat der für das Perimeterwesen zuständige Bezirk eine entsprechende 
Schatzung vorzunehmen, wobei der Grundsatz der Gleichbehandlung zu beachten ist. Die Schat-
zung der Anlagen öffentlicher Werke (Strassen, Geleise, Leitungen usw.) erfolgt auf der Basis der 
bisherigen Ansätze. Zusätzlich wurden lediglich Abwasser-, Glasfaser- und Fernwärmeleitungen in 
den Katalog aufgenommen. 
 
§ 39 c) Ablösung der Wuhrpflicht 
 
Der Paragraph wurde aus der bisherigen Vollzugsverordnung übernommen (bisheriger § 12 
KWRV). Die Berücksichtigung der bisherigen Belastung eines Grundstücks, primär die Über-
nahme der Wuhrpflicht durch die Wuhrkorporation, erfolgt auf der Basis der betroffenen Ufer-
länge multipliziert mit einem Pauschalbetrag. Wo die Perimeterschatzung in keinem Verhältnis 
zum Wert des Grundstücks steht, ist diese angemessen zu reduzieren. Zudem wird die Ablösung 
der Wuhrpflicht lediglich in der ersten Zone berücksichtigt. In den übrigen Zonen bleibt dement-
sprechend die Wuhrpflicht bei den bisher Pflichtigen respektive den Anstössern. 
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Nicht durch die Ablösung der Wuhrpflicht tangiert ist die Werkeigentümerhaftung. Die Werkeigen-
tümer haben aufgrund von Eindolungen einen Vorteil, beispielsweise indem sie aufgrund von Ein-
dolungen Bauten oder Anlagen direkt an oder über dem Gewässer erstellen konnten oder auf-
grund einer Eindolung eine Bewirtschaftung möglich wurde. Folglich sind die Werkeigentümer 
aufgrund der Werkeigentümerhaftung für deren baulichen Unterhalt und deren Ersatz weiterhin 
zuständig. Im Falle eines Hochwasserschutz- oder Revitalisierungsprojekts sind sie, ebenfalls im 
Rahmen der Werkeigentümerhaftung, für allenfalls notwendige Leitungsverlegungen oder -anpas-
sungen zuständig. 
 
§ 40 Verfahrensvereinigung Planauflage und Perimeterveranlagung 
 
Der Paragraph wurde aus der bisherigen Vollzugsverordnung übernommen (bisheriger § 9 Abs. 2 
KWRV). Sowohl gegen die Aufnahme eines Grundstücks - bei öffentlichen und privaten Werken 
von deren Anlagen – gemäss § 34 dieser Verordnung in den Perimeter, als auch die Zonenzuord-
nung gemäss § 35 sowie gegen die Perimeterveranlagung gemäss § 37 können die betroffenen 
Grundeigentümer und Werke entsprechend § 50 Abs. 2 KWRG ein Rechtsmittel ergreifen. Damit 
die Betroffenen ihre Rechte wahrnehmen können, sind diesen einerseits der Einbezug in den Pe-
rimeter sowie die öffentliche Auflage des Perimeterplans schriftlich mitzuteilen. Andererseits ist 
die eigentliche Perimeterveranlagung mittels Verfügung zu eröffnen. Die beiden Schritte können 
nacheinander ausgeführt oder zusammengelegt werden. Bei der öffentlichen Auflage des Perime-
terplans ist bekanntzugeben, ob die beiden Verfahrensschritte nacheinander erfolgen oder diese 
zusammengelegt werden. 
 
§ 41  Auflösung einer Wuhrkorporation 
 
Übernehmen beispielsweise Bezirke oder Gemeinden gestützt auf § 42b KWRG die Aufgaben der 
Wuhrkorporationen, so werden letztere in der Regel aufgelöst. Die Auflösung einer Wuhrkorpora-
tion ist an verschiedene Bedingungen geknüpft. Sie bedarf der Mehrheit der an der (allenfalls 
ausserordentlichen) Generalversammlung anwesenden Mitglieder. Anschliessend ist die Auflösung 
durch den Regierungsrat zu genehmigen. Die Voraussetzung für die Auflösung ist, dass die In-
standhaltung, der Unterhalt und die Erneuerung der mit öffentlichen Mitteln erstellten Hochwas-
serschutzbauwerke rechtlich, materiell und finanziell sichergestellt ist. Zudem muss die Verwen-
dung des vorhandenen Guthabens der Wuhrkorporation oder die Tilgung allfälliger Schulden, klar 
geregelt sein. Oft wird zwischen der aufzulösenden Wuhrkorporation und der Nachfolgerin (z.B. 
Bezirk, Gemeinde) vereinbart, dass noch vorhandenes Vermögen zweckgebunden für den Unter-
halt und die Hochwasserschutzbauwerke am entsprechenden Bach zu verwenden ist.  
 
VI. Nutzung der Gewässer 
 
A. Verfahren bei Mehrfachnutzungen 
 
§ 42 
 
Mit der zunehmenden Sensibilisierung für eine möglichst optimale Nutzung der beschränkten, 
natürlichen Wasserressourcen wurden in jüngster Zeit vermehrt Mehrfachnutzungen realisiert. So 
nutzt beispielsweise die Korporation Wollerau das Grundwasser im Geissboden für die öffentliche 
Wasserversorgung. Gleichzeitig nutzt sie das Gefälle zwischen der Wasserentnahme und dem Ver-
sorgungsgebiet für die Erzeugung elektrischer Energie. In solchen Fällen der Doppelnutzung eines 
öffentlichen Gewässers richtet sich das Verfahren nach der Hauptnutzung, im vorliegenden Falle 
der Nutzung des Grundwassers für die öffentliche Wasserversorgung. Damit kann einerseits unnö-
tiger Verwaltungsaufwand verhindert werden. Andererseits können die beiden erforderlichen Kon-
zessionen aufeinander abgestimmt werden. Dies betrifft insbesondere die Dauer der Konzessio-
nen für die unterschiedlichen Nutzungen der öffentlichen Gewässer. 
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In der Regel ist der Hauptnutzungszweck aufgrund der Gesuchunterlagen ersichtlich. Bestehen 
Unklarheiten, so entscheidet das AfG. 
 
B. Nutzung von Wasser zu Trink- und Brauchwasser 
 
§ 43 Bestimmung der genutzten Wassermenge 
 a) Bemessung 
 
Entsprechend § 22 Abs. 1 KWRG ist für die Nutzung eines öffentlichen Gewässers im Rahmen 
einer Sondernutzung ein jährlicher Wasserzins geschuldet, welcher auf der Basis der effektiv ge-
nutzten Wassermenge berechnet wird. Dazu hat der Konzessionär (Konzessionsnehmer) einen 
Wasserzähler zu installieren. 
 
Ausnahmsweise kann die genutzte Wassermenge auf der Basis eines Betriebsstundenzählers be-
stimmt werden, wobei der Konzessionär dem AfG die erforderlichen Angaben, insbesondere die 
maximale Pumpenleistung bei den vorhandenen Gegebenheiten (effektive Pumphöhe unter Be-
rücksichtigung der Reibung, Pumpenkennlinie) mitzuteilen hat. Dazu hat der Konzessionär dem 
AfG ein entsprechendes Gesuch unter Angabe der oben genannten Unterlagen einzureichen. 
Nicht möglich ist eine Bestimmung der genutzten Wassermenge auf der Basis eines Betriebsstun-
denzählers bei leistungsabhängigem Pumpbetrieb. 
 
In Einzelfällen ist eine Messung der genutzten Wassermenge gemäss den oben beschriebenen 
Grundsätzen technisch nicht möglich oder verursacht unverhältnismässigen Aufwand. In solchen 
Fällen kann das AfG eine jährliche Pauschale genehmigen, welche auf § 22 Abs. 2 KWRG ba-
siert. 
 
§ 44 b) Meldung 
 
Der Konzessionsnehmer hat dem AfG bis spätestens Ende Januar unaufgefordert die genutzte 
Wassermenge des vergangenen Jahres zu melden. Vorbehalten bleiben anderweitige Regelungen 
in der Konzession oder den früher abgegebenen und zum integrierenden Bestandteil der Konzes-
sion erklärten Konzessionsurkunden. 
 
§ 45 Konzessionsdauer 
 
Entsprechend der langjährigen Praxis des Regierungsrates werden Konzessionen für die Nutzung 
öffentlicher Gewässer zu Trink- und Brauchwasser in der Regel für die Dauer von 20 Jahren ver-
liehen. Aufgrund der hohen Investitionen und der Lebensdauer der Anlagen werden Konzessionen 
für die Nutzung eines öffentlichen Gewässers für die öffentliche Wasserversorgung, wie bisher üb-
lich, für die Dauer von 30 Jahren verliehen. 
 
VII. Finanzierung 
 
A. Allgemeines 
 
§ 46 Beitragsberechtigte Projekte 
 a) Voraussetzungen 
 
Die Ausrichtung von Beiträgen der öffentlichen Hand ist entsprechend der Bundes- und der kan-
tonalen Gesetzgebung an verschiedene Vorgaben und Auflagen gebunden. Das AfG ist sowohl ge-
genüber dem Bund als auch dem Regierungsrat verantwortlich für die gesetzes- und normge-
rechte Umsetzung der subventionierten Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte, von 
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Massnahmen zur Sanierung der Wasserkraft, der Abwasserreinigung und abwassertechnischen Sa-
nierungen. Diese wird im Rahmen von regelmässig stattfindenden Reportings durch den Bund 
kontrolliert. Das AfG steht auch gegenüber den kantonalen Kontrollinstanzen, wie der Finanzkon-
trolle oder der Staatswirtschaftskommission, in der Verantwortung. Diese Aufgabe kann das AfG 
nur pflichtgemäss wahrnehmen, wenn es laufend über den Stand der Arbeiten informiert ist und 
auch auf projekt- und subventionsrelevante Schritte Einfluss nehmen kann. Daher ist das AfG 
frühzeitig über den Beginn von Projektierungsarbeiten für beitragsberechtigte Projekte zu infor-
mieren, welche von der öffentlichen Hand subventioniert werden sollen. Sowohl während der Pro-
jektierung als auch der Realisierung sind regelmässige Projekt- respektive Bauleitungssitzungen 
durchzuführen, das AfG ist dazu einzuladen und mit den Protokollen zu bedienen. Projekte, wel-
che zu 50% oder mehr durch die öffentliche Hand subventioniert werden, sind entsprechend 
Art. 8 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. No-
vember 1994/15. März 2001 (SRSZ 430.120.1) der Submissionsgesetzgebung unterstellt. Dem-
entsprechend sind die Arbeitsvergaben mit den zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen, insbe-
sondere dem Offertvergleich, dem AfG vor deren Unterzeichnung zur Genehmigung einzureichen. 
Dem AfG sind ebenfalls unaufgefordert Kopien der Ingenieurverträge zuzustellen. Das AfG ist be-
rechtigt bei Studien oder Projekten, welche durch die öffentliche Hand subventioniert werden, 
Einblick in die laufenden Arbeiten zu nehmen. Das AfG ist im Rahmen der Realisierung zur Start-
sitzung sowie zur Schlussabnahme einzuladen. Kosten- und projektrelevante Projektanpassungen 
sind nachvollziehbar zu begründen und dem AfG frühzeitig und vor der Inangriffnahme zu mel-
den. Erfordern diese eine Anpassung der Subventionsverfügung, so leitet das AfG die erforderli-
chen Schritte ein. Nach der Realisierung des Projekts ist dem AfG schnellstmöglich die Schluss-
abrechnung einzureichen. Diese hat den Mindestanforderungen des Bundes zu genügen. Mit der 
Schlussabrechnung ist auch ein vollständiges Projektdossier mit den Plänen des ausgeführten 
Bauwerks einzureichen. 
 
§ 47 b) Vorzeitige Ausführung 
 
Mit den Bauarbeiten darf erst nach Vorliegen aller Beitragszusicherungen (Bund, Kanton, Bezirk) 
begonnen werden. In begründeten Ausnahmefällen kann ein vorzeitiger Baubeginn gewährt wer-
den. Der Regierungsrat ist bei baulichen Hochwasserschutz- und bei Revitalisierungsmassnahmen 
zuständig für die Bewilligung des vorzeitigen Baubeginns. Bei Beiträgen, welche das Abwasser 
betreffen, liegt die Zuständigkeit gestützt auf § 37 Abs. 2 EGzGSchG beim Umweltdepartement. 
Bei Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten ist der Regierungsrat zuständig. Das Ge-
such ist beim AfG einzureichen, welches die erforderlichen Schritte in die Wege leitet. Der vorzei-
tige Baubeginn ist mit allfälligen übrigen Subventionsgebern abzusprechen. Der vorzeitige bewil-
ligte Baubeginn stellt kein Präjudiz für eine Subventionszusicherung dar. Gründe für einen vorzei-
tigen Baubeginn sind etwa die Koordination mit anderen, bereits laufenden oder in die Wege ge-
leiteten abwassertechnisch-generellen Planungen oder Bauprojekten, welche zu Kosteneinsparun-
gen führen, Vorbereitungsarbeiten wie etwa erforderliche Holzerarbeiten oder sicherheitsrelevante 
Defizite, welche eine möglichst schnelle Inangriffnahme der Arbeiten nahelegen. Keine Gründe 
für einen vorzeitigen Baubeginn sind vorhersehbare Ereignisse, welche bei einer seriösen Planung 
und Vorbereitung der Bauarbeiten in die Projektierung hätten einfliessen können respektive Ver-
zögerungen, welche die Bauherrschaft zu verantworten hat. 
 
Wird mit den Bauarbeiten trotz fehlender Subventionszusicherungen oder einer Bewilligung für 
den vorzeitigen Baubeginn begonnen, so können die Beiträge der öffentlichen Hand reduziert  
oder ganz gestrichen werden. 
 
§ 48 c) Auszahlung 
 
Bei der Auszahlung der Kantonsbeiträge ist der jeweils aktuelle, vom Kantonsrat genehmigte Vor-
anschlag zu berücksichtigen. Bei Projekten, welche sich über eine längere Zeitspanne erstrecken, 
sind auch Teilzahlungen möglich. Bei der Auszahlung von Beiträgen des Bundes sind dessen 
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Bestimmungen massgebend. Die Bestimmungen werden aus § 23 Abs. 2 und Abs. 3 VVzGSchG 
überführt. 
 
B. Abwasser 
 
§ 49 Kantonsbeiträge 
 a) Abgeltungen und Finanzhilfen des Bundes 
 
Die Bestimmungen werden aus § 17 VVzGSchG überführt. 
 
§ 50 b) Abwassertechnische Sanierungen 
 
Die Bestimmungen werden aus § 18 VVzGSchG überführt. 
 
§ 51 c) Generelle Planung von Abwasseranlagen 
 
Die Bestimmungen werden aus § 19 VVzGSchG überführt. 
 
§ 52 Beitragsgesuche 
 
Die Bestimmungen werden aus § 20 Abs. 1 und 2 VVzGSchG überführt. Unter Verbandsvorstand 
ist jener des jeweiligen Abwasserverbandes zu verstehen. 
 
§ 53 Zusicherungen 
 
Nach bisheriger Regelung sichert je nach ermitteltem Abgeltungsbetrag das zuständige Amt (bis 
Fr. 80 000.--), das Umweltdepartement (bis Fr. 200 000.--) oder der Regierungsrat (ab 
Fr. 200 000.--) den Kantonsbeitrag zu. Die Möglichkeiten über den Erhalt kantonaler Abgeltun-
gen sind mit § 36 EGzGSchG abschliessend definiert. Gesuche sind nach § 52 dem AfG einzu-
reichen, welches die beitragsberechtigte Summe und den daraus resultierenden zuzusichernden 
Kantonsbeitrag (Abgeltungsbeitrag) ermittelt. Die zuzusichernden Beträge variieren einzig auf-
grund der Projektgrösse. So steigen beispielsweise im Allgemeinen die Kosten einer abwasser-
technischen Erschliessung mit zunehmender Länge der Abwasserleitung. Die Ermittlung des zu-
zusichernden Kantonsbeitrags entspricht somit einzig einer fachtechnischen Beurteilung des Pro-
jekts und der anrechenbaren Kosten. Deshalb entscheidet künftig nur noch das AfG über kanto-
nale Zusicherungen gemäss § 36 EGzGSchG. 
 
§ 54 Abrechnung 
 
Die Bestimmungen werden aus § 23 Abs. 1 VVzGSchG überführt und mit neuem Bst. c ergänzt, 
womit zwischen dem Auszahlungsgesuch (Bst. a) und Abrechnung inklusive der Originalrechnun-
gen (Bst. c) unterschieden wird. 
 
C. Hochwasserschutz und Renaturierung 
 
§ 55 Beitragsgesuche 
 a) Zuständigkeit 
 
Beitragsgesuche für Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte sind nach erfolgtem, rechts-
kräftig abgeschlossenem Baubewilligungsverfahren, frühzeitig dem AfG einzureichen. Dieses koor-
diniert das Verfahren sowohl mit den vom Projekt betroffenen, zuständigen kantonalen Amtsstel-
len, als auch mit dem Bund und den Bezirken sowie allfälligen weiteren Beitragsgebern.  
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§ 56 b) Inhalt 
 
Das Projektdossier hat die im jeweils für die aktuelle Programmperiode gültigen «Handbuch Pro-
grammvereinbarungen» des BAFU formulierten Mindestanforderungen zu erfüllen. Im Hinblick 
auf eine möglichst reibungslose Abwicklung des Subventionsverfahrens empfiehlt es sich, das 
Projektdossier und den technischen Bericht entsprechend den Checklisten des oben erwähnten 
Handbuchs aufzubauen. 
 
§ 57 Beiträge an Hochwasserschutzbauten und Sofortmassnahmen 
 
Der bisherige § 13a KWRV wurde in die beiden Subventionstatbestände Hochwasserschutz (§ 57) 
und Revitalisierungen (§ 58) aufgeteilt. Neu wurde die Berechtigung für Beiträge an Sofortmass-
nahmen zur Verhinderung weiterer Schäden nach ausserordentlichen Unwetterereignissen in der 
Verordnung ausdrücklich erwähnt. Die bisherigen Beitragssätze von Kanton und Bezirk sowie die 
Abstufungen und die entsprechenden Kriterien wurden unverändert übernommen. 
 
Die zusätzlichen Beitragsprozente aufgrund von ökologischen Mehrleistungen im Rahmen von 
Hochwasserschutzprojekten mit Überlänge oder Überbreite werden entsprechend § 57 Abs. 4 
KWRG direkt der Bauherrschaft weitergeleitet.  
 
§ 58 Beiträge an Revitalisierungen von Oberflächengewässern 
 
Die bisherige Beitragsregelung bei Revitalisierungen stammte aus der Zeit, als der Bund noch 
keine rechtliche Verpflichtung zur Subventionierung von Revitalisierungen kannte, sondern ledig-
lich auf der Basis einer «Kann» – Formulierung, wenn überhaupt, Beiträge ausbezahlte. Die zuge-
sicherten Gelder waren abhängig von den finanziellen Verhältnissen des Bundes und insbeson-
dere des BAFU. Neu werden die Bundesbeiträge, wie beim Hochwasserschutz, auf der Basis einer 
Leitungsvereinbarung mit dem Bund oder einer Einzelverfügung ausbezahlt. Dies führte im Rah-
men der Teilrevision des KWRG zu entsprechenden Anpassungen. Die Abstufungen des Kantons-
beitrags in der Verordnung erfolgt aufgrund der bisherigen Kriterien. 
 
VIII. Schlussbestimmungen 
 
§ 59 Änderung bisherigen Rechts 
 
Eine standortgerechte Ufervegetation (Art. 37 GSchG) ist ein wesentliches Element, um die na-
türliche Funktion eines Gewässers und des Gewässerraums sicherzustellen (vgl. auch Art. 36a 
GSchG). Im Hinblick auf eine Vereinfachung der Prozesse und Zuständigkeiten drängt es sich 
auf, dass künftig anstelle des Bezirksrates (bei Fliessgewässern) das kantonale Fachamt, also das 
AfG, zuständig ist für die Erteilung der Bewilligung zur Beseitigung von Ufervegetation gemäss 
Art. 22 Abs. 2 NHG. Somit liegt die Zuständigkeit beim Amt, welches auch den Gewässerraum zu 
beurteilen hat und es wird nicht mehr zwischen stehenden und fliessenden Gewässer unterschie-
den. Weiter soll das AfG auch Eingriffe in aquatische Lebensräume nach Art. 18 Abs. 1ter NHG 
beurteilen. 
 
§ 60 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Mit der vorliegenden Verordnung können sowohl die Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz 
zum Gewässerschutzgesetz (VVzGSchG) vom 3. Juli 2001 als auch die Vollzugsverordnung zum 
Wasserrechtsgesetz (KWRV) vom 13. September 1976 aufgehoben werden. 
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§ 61 Veröffentlichung Inkrafttreten 
 
Die Wasserverordnung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 

5. Personelle und finanzielle Auswirkungen 
 
Die Zusammenlegung der KWRV und der VVzGSchG zu einer Wasserverordnung hat weder perso-
nelle noch finanzielle Auswirkungen. 

Beschluss des Regierungsrats 

1. Erlass der beiliegenden Verordnung per 1. Juli 2020. 

2. Publikation im Amtsblatt. 

3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Departe-
mente; Redaktion Amtsblatt; Redaktion Gesetzsammlung; Amt für Wasserbau. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun 
Landammann Staatsschreiber 
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Wasserverordnung 1 

(Vom 23. Juni 2020) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz, 

gestützt auf Art. 12 des Bundesgesetzes über den Wasserbau vom 21. Juli 1991 
(WBG)2, Art. 75 des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte 
vom 22. Dezember 1916 (WRG)3, Art. 45 des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Gewässer vom 24. Januar 1991 (GSchG)4, Art. 23 des Bundesgesetzes über 
die Stauanlagen vom 1. Oktober 2010 (StAG)5, Art. 30 der Stauanlagenverord-
nung vom 17. Oktober 2012 (StAV)6, § 61 des Wasserrechtsgesetzes vom 
11. September 1973 (KWRG)7 und § 3 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Ge-
wässerschutzgesetz vom 19. April 2000 (EGzGSchG)8, 

beschliesst: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck 

Diese Verordnung schafft die organisatorischen Voraussetzungen für den Vollzug 
der Vorschriften im Gewässerschutz, im Wasserrecht und im Wasserbau durch Be-
hörden und Amtsstellen sowie Wuhrkorporationen. 

§ 2 Geltungsbereich 

1 Die Vorschriften über den Hochwasserschutz und die Renaturierung gelten für 
sämtliche öffentlichen und privaten Gewässer des Kantons. 
2 Sind für Veränderungen und Eingriffe neben den Bewilligungen gemäss den kan-
tonalen Vorschriften zum Gewässerschutz, im Wasserrecht und zu den Stauanla-
gen weitere raum- und umweltrelevante Bewilligungen erforderlich, richtet sich 
das Verfahren nach den Bestimmungen der Planungs- und Baugesetzgebung. 

§ 3 Öffentliche Flüsse und Bäche 

1 Überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert sind Fliessgewässer gemäss 
§ 2 Bst. c KWRG, welche auf der Grundlage eines Gesamtkonzepts oder eines auf 
das gesamte Gewässersystem abgestimmten Projekts verbaut oder revitalisiert und 
subventioniert wurden. 
2 Solche Fliessgewässer sind vom Quellgrundstück, ohne die Quelle selbst, bis zur 
Mündung öffentlich. 
3 Verbaute oder revitalisierte Fliessgewässer gemäss Abs. 1 werden innerhalb des 
Pflichtenkreises im Sinne von § 46 Abs. 2 KWRG öffentlich. 
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§ 4 Verzeichnis der öffentlichen Gewässer 

1 Die zuständigen Behörden führen ein Verzeichnis der in ihre Hoheit fallenden 
öffentlichen Gewässer$ auf der Grundlage eines Datenmodells. 
2 Das Amt für Gewässer stellt die entsprechende Datenmodellstruktur bereit. 
3 Das Verzeichnis ist periodisch mindestens alle fünf Jahre zu aktualisieren und 
dem Amt für Gewässer zuzustellen. 

II. Zuständigkeiten 

§ 5 Regierungsrat 

1 Der Regierungsrat übt die ihm nach Bundesrecht und kantonalem Recht direkt 
zustehenden Befugnisse aus. 
2 Er ist zudem zuständig für: 

 die Koordination von Massnahmen an interkantonalen Gewässern und die Ver-
ständigung über die Aufteilung der Kosten (Art. 5 WBG; Art. 46 der Gewäs-
serschutzverordnung vom 28. Oktober 1998, GSchV9); 

 die Androhung und Anordnung von Ersatzvornahmen gegenüber säumigen Ge-
meinwesen im Rahmen seiner aufsichtsrechtlichen Tätigkeit über das gesamte 
Wasserbauwesen (§ 42 KWRG); 

 die Erteilung notwendiger Enteignungsrechte zur Umsetzung der Sanierung 
der Wasserkraft und für Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen 
an Seen; 

 den Entscheid über die Beanspruchung eines Vorzugs- oder Mitbeteiligungs-
rechts bei Wasserkraftwerken (§ 32 KWRG); 

 die Erteilung von Nutzungsrechten in Fällen von Art. 11 Abs. 1 WRG; 
 die Bestimmung der Entschädigung an die Betroffenen im Falle von Ein-

schränkungen der Nutzungsrechte (Art. 32 Abs. 3 WRG); 
 Stellungnahmen im Rahmen von Verleihungsverfahren bei Bundeskonzessio-
nen (Art. 62c WRG); 

 die generelle Herabsetzung der zulässigen Düngergrossvieheinheiten (Art. 14 
Abs. 6 GSchG). 

§ 6 Umweltdepartement 

1 Das Umweltdepartement ist das zuständige Departement gemäss EGzGSchG 
und KWRG. 
2 Es ist zuständig für: 

 die Koordination des Vollzugs dieser Verordnung; 
 die Ersatzvornahmen gegenüber säumigen Gemeinwesen im Rahmen seiner 
aufsichtsrechtlichen Tätigkeit über den Schutz der Gewässer (§§ 4 Abs. 1 und 
46 EGzGSchG); 

 die Aufteilung des Kantonsgebiets in Gewässerschutzbereiche (Art. 19 Abs. 1 
GSchG; § 21 Abs. 1 EGzGSchG); 
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 die Ausscheidung der Grundwasserschutzareale und die Überwälzung von Ent-
schädigungen bei Eigentumsbeschränkungen (Art. 21 GSchG; § 21 Abs. 1 
EGzGSchG); 

 die Bewilligung zur Sicherung angemessener Restwassermengen nach Art. 29 
ff. GSchG bei Uneinigkeit unter den betroffenen Behörden sowie im Falle einer 
Schutz- und Nutzungsplanung gemäss Art. 32 Bst. c GSchG; 

 die Abgabe von Kontrollausweisen (§ 43 EGzGSchG). 
3 Es trifft Massnahmen bei Wassermangel und aussergewöhnlicher Trockenheit in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen kantonalen und kommunalen Stellen. 

§ 7 Amt für Gewässer 
a) Allgemein 

1 Das Amt für Gewässer ist: 
 die kantonale Gewässerschutzfachstelle nach GSchG (§ 5 EGzGSchG) mit 
Ausnahme des Bereichs Grundwasserschutz (§ 29 EGzGSchG); 

 das zuständige Amt gemäss Wasserrechtsgesetz und vollzieht die Wasser-
rechtsgesetzgebung, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

2 Das Amt für Gewässer ist insbesondere zuständig für: 
 die Koordination von Massnahmen verschiedener Behörden und Amtsstellen 
im Bereich Wasserrecht und Gewässerschutzrecht; 

 die Überwachung der Qualität der Oberflächengewässer; 
 die Durchführung von Erhebungen an Oberflächengewässern und die Mittei-
lung der Ergebnisse (Art. 58 Abs. 1 GSchG, Art. 14 WBG, Art. 27 der Verord-
nung über den Wasserbau vom 2. November 1994, WBV) 10, soweit das Gesetz 
oder die Verordnung keine anderen Zuständigkeiten vorsehen; 

 die Feststellung, ob ein Gewässer im Sinne von Art. 2 GSchG vorliegt; 
 die Begleitung von Projekten an Oberflächengewässern in der Planung, Reali-
sierung und Erfolgskontrolle; 

 die Bewilligung für technische Eingriffe in öffentlichen und privaten Seen; 
 die Berichterstattung an den Bund in den Bereichen Wasserbau, Wassernut-

zung und Gewässerschutz mit Ausnahme des Grundwasserschutzes; 
 die Information der Öffentlichkeit über den Gewässerschutz und den Zustand 
der oberirdischen Gewässer; 

 die Beratung von Behörden und Privaten; 
 die Empfehlung von Massnahmen zur Verhinderung und zur Verminderung 

nachteiliger Einwirkungen auf Gewässer (Art. 50 GSchG); 
 die Information über die von ausserordentlichen Ereignissen verursachten 
möglichen nachteiligen Einwirkungen auf Oberflächengewässer 
(Art. 17 Abs. 3 GSchV);  

 die wasserbaupolizeiliche Aufsicht an Seen; 
 die Beurteilung von Gewässerverunreinigungen, Ermittlung der Ursache, Be-
urteilung der Wirksamkeit möglicher Massnahmen und Einleitung von Mass-
nahmen betreffend Oberflächengewässer (Art. 47 GSchV); 

 den Erlass von erforderlichen Anweisungen im Einzelfall (§ 5 Abs. 2 EG-
zGSchG); 
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 die Anordnung betreffend Mitteilungspflicht von Verfügungen und Entschei-
den der Gemeinden und Bezirke (§ 39 Abs. 3 EGzGSchG); 

 die Ausübung der Behördenbeschwerde gegen Verfügungen und Entscheide 
der Gemeinden und Bezirke (§ 40 EGzGSchG); 

 die Ausübung der Parteirechte im Strafverfahren (§ 48 Abs. 2 EGzGSchG); 
 die Führung des Verzeichnisses der öffentlichen Seen (§ 6 Abs. 1 WRG); 
 den Vollzug der Vorschriften der Gewässerschutzgesetzgebung, soweit keine 
besonderen Zuständigkeiten festgelegt sind (§ 5 Abs. 3 EGzGSchG). 

§ 8 b) Abwasser, Entwässerung und Einleitung 

Das Amt für Gewässer ist im Bereich Abwasser, Entwässerung und Einleitung zu-
ständig für: 

 die Regelung der Vorbehandlung von Abwasser, welches den Anforde-rungen 
an die Einleitung in die Kanalisation nicht entspricht (Art. 12 Abs. 1 GSchG); 

 die Anhörung bei einer zweckmässigen Beseitigung des verschmutzten Abwas-
sers ausserhalb des Bereichs öffentlicher Kanalisation (Art. 17 Bst. b GSchG); 

 die Überwachung von Industrieabwassereinleitungen in die öffentliche Kana-
lisation oder in ein Gewässer (Art. 15 GSchV); 

 die Vorprüfung der generellen Entwässerungspläne (§ 12 Abs. 1 EGzGSchG) 
sowie die Vorbereitung zu ihrer Genehmigung und die Entscheidung bei damit 
zusammenhängenden Uneinigkeiten zwischen Gemeinden betreffend grenz-
überschreitende Abwasseranlagen; 

 die Prüfung der Notwendigkeit einer Vorbehandlung und Vorreinigung von Ab-
wasser aus industriellen und gewerblichen Anlagen (§ 15 Abs. 2 EGzGSchG); 

 die Bewilligung für die Erstellung oder Änderung von öffentlichen Abwasser-
anlagen mit Ausnahme der Kanalisationen innerhalb der Bauzonen (§ 17 
Abs. 2 Bst. a EGzGSchG); 

 die Bewilligung für die Erstellung oder Änderung von privaten Anlagen, deren 
behandeltes Abwasser in ein Gewässer eingeleitet oder versickert wird (§ 17 
Abs. 2 Bst. b EGzGSchG); 

 den Erlass der Weisungen zur Überwachung und Kontrolle aller Abwasseran-
lagen (§ 18 EGzGSchG); 

 die Zusicherung und Rückforderung von Kantonsbeiträgen (§ 37 Abs. 2 und 
§ 38 Abs. 2 EGzGSchG); 

 die Bewilligung der Einleitung von verschmutztem Abwasser in ein Gewässer 
(Art. 6 Abs. 1 GSchV); 

 die Erleichterung, Verschärfung oder Ergänzung der Anforderungen an die Ein-
leitung in ein Gewässer (Art. 6 GSchV) oder in die öffentliche Kanalisation 
(Art. 7 GSchV); 

 die Bewilligung der Versickerung von verschmutztem Abwasser (Art. 7 Abs. 1 
GSchG; Art. 8 Abs. 2 und Art. 44 Abs. 3 GSchV); 
 die Bewilligung für die Zuleitung von stetig anfallendem, unverschmutztem 
Abwasser zu einer zentralen Abwasserreinigungsanlage (§ 17 Abs. 2 Bst. c 
EGzGSchG); 
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 die Bewilligung für die Einleitung von industriellem oder gewerblichem Ab-
wasser in die öffentliche Kanalisation (§ 17 Abs. 2 Bst. d EGzGSchG); 

 die Bewilligung für die Einleitung von unverschmutztem Abwasser in ein Ober-
flächengewässer, sofern der generelle Entwässerungsplan dies nicht allgemein 
zulässt (§ 17 Abs. 2 Bst. e EGzGSchG); 

 die Erstellung eines Klärschlamm-Entsorgungsplans (Art. 18 Abs. 1 GSchV); 
 die Bewilligung einer anderen Entsorgungsart als im kantonalen Klärschlamm-
Entsorgungsplan vorgesehen und die Anhörung des Empfängerkantons bei ei-
ner Entsorgung in einem anderen Kanton (Art. 21 Abs. 4 GSchV); 

 die Bewilligung für die Ein- und Ausfuhr von Klärschlamm generell oder im 
Einzelfall (§ 19 Abs. 3 EGzGSchG). 

§ 9 c) Gewässerökologie 

Das Amt für Gewässer ist im Bereich Gewässerökologie zuständig für: 
 die Revitalisierung von stehenden Gewässern und die dazugehörige strategi-
sche Planung (Art. 38a GSchG); 

 die strategische Revitalisierungsplanung bezüglich Fliessgewässer (Art. 38a 
GSchG) und sorgt für deren Umsetzung durch die Bezirke; 

 die Erteilung von Ausnahmebewilligungen zur Anpassung der Gewässerraum-
breite oder für den Verzicht auf eine Gewässerraumfestlegung sowie zur Ge-
wässerraumunterschreitung und die Vornahme der entsprechenden Beurtei-
lung in Planungsvorhaben (Art. 41a ff. GSchV); 

 die Zustimmung zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung zur Gewässerab-
standsunterschreitung bei Gewässern (§ 73 i.V.m. § 66 PBG). 

§ 10 d) Nutzung 

Das Amt für Gewässer ist im Bereich Nutzung von Gewässern zuständig für: 
 die Bewilligungen gemäss § 10 KWRG und Konzessionen gemäss § 11 KWRG, 
soweit keine anderen Zuständigkeiten vorgesehen sind; 

 die fachliche Beratung und Begleitung bei neuen oder zu erneuernden Was-
serrechtskonzessionen sowie weiteren Fragen im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Wasserkraft; 

 die Gewährung von Ausnahmen für die Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustands bei der Nutzung öffentlicher Oberflächengewässer bei Trink- und 
Brauchwasser (§ 20 KWRG); 

 die Kontrolle von Anlagen für die Nutzung von Trink- und Brauchwasser an 
Oberflächengewässern und der Wasserkraft an Seen; 

 die Beurteilung, ob die Nutzung eines privaten Gewässers eingeschränkt oder 
verboten werden muss (§ 8 KWRG); 

 die Erteilung der Erlaubnis zur Nutzbarmachung der Wasserkräfte an Privat-
gewässern gemäss Art. 17 Abs. 1 WRG; 

 die Führung eines Verzeichnisses über die an den Gewässern bestehenden und 
für die Wasserkraftnutzung in Betracht fallenden Rechte und Anlagen (Art. 31 
Abs. 1 WRG). 
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§ 11 e) Entnahmen und Einbringung fester Stoffe 

Das Amt für Gewässer ist im Bereich Entnahmen und Einbringung fester Stoffe 
zuständig für: 

 die Beurteilung und die Bewilligungserteilung zur Sicherung angemessener 
Restwassermengen nach Art. 29 ff. GSchG soweit diese Verordnung keine an-
dere Zuständigkeit vorsieht (§ 30 EGzGSchG); 

 die Beurteilung und Feststellung der Sanierungsbedürftigkeit der bestehen-
den, inventarisierten Wasserentnahmen und Erstellung des Sanierungsbe-
richts zuhanden der nach dem Wasserrechtsgesetz zuständigen Behörden so-
wie des Bundes (Art. 82 Abs. 2 GSchG); 

 die Bewilligung für Materialentnahmen aus Gewässern (Art. 43a und 44 
GSchG); 

 die Beurteilung und Bewilligung der Rückgabe von Geschiebe in Fliessgewäs-
ser (Art. 43a GSchG, Art. 42c GSchV); 

 die Bewilligung zum Einbringen fester Stoffe in Seen (Art. 39 GSchG); 
 die Erstellung des Inventars der bestehenden Wasserentnahmen (Art. 82 

Abs. 1 GSchG) sowie einer Liste der Entnahme für die Wasserkraftnutzung aus 
Fliessgewässern ohne ständige Wasserführung (Art. 37 GSchV). 

§ 12 f) Wasserbau 

Das Amt für Gewässer ist im Bereich Wasserbau zuständig für: 
 die periodische Überprüfung der Gefahrensituation an den Gewässern und der 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen des Hochwasserschutzes 
(Art. 22WBV), soweit keine anderen Zuständigkeiten vorgesehen sind; 

 die Abklärung der Beitragsvoraussetzungen für Hochwasserschutzprojekte 
(§ 57 KWRG) und Renaturierungen (§ 58 KWRG) und die Einholung der Stel-
lungnahmen betroffener Amtsstellen; 

 die Verhandlungen mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) über global ge-
währte Beiträge auf der Grundlage von Programmvereinbarungen im Bereich 
Schutzbauten (Art. 8 Abs. 1 WBG) und Revitalisierungen (Art. 62b Abs. 1 
GSchG); 

 die Beantragung von Bundesbeiträgen und ist Ansprechpartner des Bundes 
für Einzelabgeltungen für Hochwasserschutzprojekte und Revitalisierungen 
(Art. 8 Abs. 2 WBG); 

 die Unterbreitung von bedeutenden Projekten im Sinne von Art. 3 Abs. 2 WBG 
an die Fachstellen des Bundes zur Stellungnahme (Art. 12 Abs. 3 WBG); 

 die Zustimmung der Erteilung einer Ausnahmebewilligung der Bezirke zu Ver-
bau und zur Korrektur von Fliessgewässern (Art. 37 Abs. 3 GSchG) sowie zur 
Überdeckung oder Eindolung von Fliessgewässern (Art. 38 Abs. 2 GSchG); 

 die Erstellung des Katasters für Schutzbauten an Seen (§ 42a Bst. e KWRG). 

§ 13 g) Sanierung 

1 Das Amt für Gewässer ist zuständig für die strategische Planung von Massnah-
men zur Sanierung: 
 
 



 

 7 

 

 
 von Wasserkraftwerken, die Schwall und Sunk verursachen (Art. 41f GSchV) 
oder die freie Fischwanderung beeinträchtigen (Art. 83b GSchG); 

 von Anlagen, die den Geschiebehaushalt wesentlich beeinträchtigen (Art. 42b 
GSchV) sowie die Erstellung einer Studie über die Art und den Umfang der 
notwendigen Massnahmen (Art. 42c Abs. 1 GSchV).  

2 Das Amt für Gewässer beaufsichtigt die erforderlichen Sanierungen durch die 
Pflichtigen (Art. 41g und 42c Abs. 2 GSchV). 

§ 14 h) Stauanlagen 

Das Amt für Gewässer nimmt die kantonalen Aufgaben nach dem StAG und der 
StAV wahr, soweit nichts anderes bestimmt ist und: 

 erteilt die Bewilligung zur Spülung und Entleerung von Stauräumen (Art. 40 
GSchG); 

 ordnet die erforderlichen Massnahmen zur Einsammlung von Treibgut bei 
Stauanlagen an und bewilligt die Rückgabe von Treibgut ins Gewässer (Art. 41 
GSchG); 

 koordiniert das Notfallkonzept von Anlagen, die dem Schutz vor Naturgefahren 
dienen oder welche die Abmessungen für eine Unterstellung gemäss Art. 2 
StAG auf Grund des Grössenkriteriums nicht erreichen und integriert dieses 
in die Notfallplanung der Gemeinden (Art. 10 StAG; Art. 27 Abs. 1 Bst. c 
WBV). 

§ 15 Amt für Umwelt und Energie 

1 Das Amt für Umwelt und Energie ist die kantonale Gewässerschutzfachstelle 
nach GSchG im Bereich des Grundwasserschutzes (§ 29 EGzGSchG). 
2 Es ist insbesondere zuständig für: 

 die Bewilligung für die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen 
sowie für Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten in den besonders 
gefährdeten Bereichen (Art. 19 Abs. 2 GSchG, Art. 22 Abs. 1 GSchG); 

 die Anordnung betreffend Meldungen über die Erstellung, Änderung oder Aus-
serbetriebnahme von Lageranlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 
(Art. 22 Abs. 5 GSchG); 

 die Führung des Katasters der Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 
(Art. 22 Abs. 5 GSchG); 

 den Vollzug der Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen 
(VTN11), soweit diese Verordnung keine anderen Zuständigkeiten vorsieht; 

 das Erstellen der Inventare über die Wasserversorgungsanlagen, die Grund-
wasservorkommen und die Quellen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen 
(Art. 58 Abs. 2 GSchG, Art. 8 VTN); 

 die Erstellung einer kantonalen Versorgungsplanung für Trinkwasser (Art. 46 
Abs. 2 GSchV); 

 die Berichterstattung an den Bund im Bereich Grundwasserschutz; 
 die Vorprüfung von Grundwasserschutzzonen, -reglementen und -plänen (§ 22 
Abs. 1 EGzGSchG); 
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 die Abgabe und Erneuerung von Tankvignetten (§ 27 EGzGSchG); 
 die Anhörung bei der Bewilligung von Bauten und Anlagen ausserhalb der be-

sonders gefährdeten Gewässerschutzbereiche (§ 29 Abs. 2 EGzGSchG); 
 die Beurteilung, ob ein hydrogeologischer Bericht gemäss § 12 Abs. 2 Bst. d 
KWRG notwendig ist sowie die Beurteilung desselben; 

 die Beurteilung und Bewilligung für Anlagen und Tätigkeiten in den besonders 
gefährdeten Bereichen gemäss Art. 32 GSchV; 
 die Gewährung von Ausnahmen für die Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustands bei der Nutzung von Grundwasser zu Trink- und Brauchzwecken 
(§ 20 KWRG); 

 die Kontrolle von Anlagen für die Nutzung von Grundwasser; 
 die Information der Öffentlichkeit über den Schutz und den Zustand der un-
terirdischen Gewässer; 

 die Überwachung der unterirdischen Gewässer; 
 die Empfehlung von Massnahmen zur Verhinderung und zur Verminderung 
nachteiliger Einwirkungen auf unterirdische Gewässer (Art. 50 GSchG); 

 die Durchführung von Erhebungen an unterirdischen Gewässern und die Mit-
teilung der Ergebnisse (Art. 58 Abs. 1 GSchG), soweit keine anderen Zustän-
digkeiten vorgesehen sind; 

 die Information über die von ausserordentlichen Ereignissen verursachten 
möglichen nachteiligen Einwirkungen auf unterirdische Gewässer (Art. 17 
Abs. 3 GSchV); 

 die Beurteilung von Gewässerverunreinigungen, Ermittlung der Ursache, Be-
urteilung der Wirksamkeit möglicher Massnahmen und Einleitung von Mass-
nahmen betreffend die unterirdischen Gewässer (Art. 47 GSchV); 

 die Bezeichnung der erforderlichen Standorte für die Entsorgung gemäss 
Art. 62k WRG und der Ablagerungsstandorte gemäss §44c KWRG; 

 die Kontrolle von Anlagen für die Nutzung von Grundwasser. 

§ 16 Amt für Wald und Natur 

Das Amt für Wald und Natur sorgt zusammen mit dem Amt für Gewässer für: 
 die Bezeichnung von Gefahrengebieten (Art. 21 Abs. 1 WBV); 
 die periodische Nachführung von Gefahrenkarten (Art. 27 Abs. 1 Bst. c WBV); 
 Begleitung der Gemeinden bei der Notfallplanung (Art. 27 Abs. 1 Bst. c WBV); 
 die Dokumentation der Schadenereignisse (Ereigniskataster) und die Analyse 
grösserer Hochwasserereignisse (Art. 27 Abs. 1 Bst. b WBV). 

§ 17 Amt für Landwirtschaft 

1 Das Amt für Landwirtschaft: 
a) ordnet die Erhöhung von Lagerkapazitäten für Hofdünger an (Art. 14 Abs. 3 

GSchG); 
b) bewilligt kleinere Lagerkapazitäten für Hofdünger (Art. 14 Abs. 3 GSchG); 
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c) setzt die zulässigen Düngergrossvieheinheiten für einzelne Betriebe herab 

(Art. 14 Abs. 6 GSchG); 
d) erhöht oder setzt den ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich herab (Art. 24 

Abs. 2 GSchV); 
e) bewilligt Ausnahmen von den Anforderungen an die Nutzfläche (Art. 14 Abs. 7 

GSchG und Art. 25 Abs. 5 GSchV); 
f) genehmigt Düngerabnahmeverträge (Art. 14 Abs. 5 GSchG; Art. 26 Abs. 1 

GSchV) und kontrolliert die Buchführung über die Hofdüngerabgabe (Art. 27 
GSchV); 

g) legt eine längere Mindestdauer für Düngerabnahmeverträge fest (Art. 26 
Abs. 3 GSchV); 

h) erteilt bei Baubewilligungen für Neu- und Umbauten die Zustimmung für die 
landwirtschaftliche Verwertung von Abwässern (Art. 12 Abs. 4, 14 und 17 f. 
GSchG); 

i) kontrolliert periodisch Lagereinrichtungen und Aufbereitungsanlagen für Hof-
dünger sowie Raufuttersilos und ordnet, wenn nötig, deren Sanierung an 
(Art. 15 GSchG, Art. 28 GSchV); 

j) sorgt für die fristgerechte Sanierung der bestehenden Lagereinrichtungen 
(Art. 77 GSchG) und die Anpassung der höchstzulässigen Düngermenge 
(Art. 78 GSchG); 

k) kontrolliert und sorgt für die extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
des Gewässerraums gemäss Art. 41c GSchV; 

l) erteilt die Ausnahmenbewilligung für Bewirtschaftungseinschränkungen ge-
mäss Art. 41c Abs. 4bis GSchV. 

2 Es ist zuständig für die Beratung sowie die Aus- und Weiterbildung im Bereich 
der landwirtschaftlichen Bodenbewirtschaftung (Art. 27 und 51 GSchG). 

§ 18 Verkehrsamt 

1 Das Verkehrsamt beseitigt Treibgut aus Seen, sofern dies für die Schiffbarkeit 
erforderlich ist. 
2 Es sorgt nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden für eine umweltver-
trägliche Entsorgung des Treibguts. 

§ 19 Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz 

Das Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz ist zuständig für: 
 die Erstellung und Nachführung der Evakuierungspläne (Art. 27 StAV); 
 die Verbreitung von Verhaltensweisen an die Bevölkerung und für deren allfäl-
lige Evakuierung (Art. 12 Abs. 1 StAG); 

 den Vollzug von Art. 6 f. VTN. 

§ 20 Kantonspolizei 

1 Die Kantonspolizei erfüllt die gewässerschutzpolizeilichen Aufgaben im Sinne 
der Polizeigesetzgebung (Art. 49 GSchG). 
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2 Sie leistet den mit dem Vollzug befassten kantonalen und kommunalen Behör-
den im Sinne von § 1 Abs. 2 Bst. c des Polizeigesetzes vom 22. März 200012 
Vollzugshilfe. 

§ 21 Bezirke 

1 Die Bezirke sind die Bewilligungsbehörde für technische Eingriffe in öffentliche 
und private Fliessgewässer. 
2 Obliegt der Unterhalt eines Gewässers einer Wuhrkorporation, so ist diese für 
relevante Eingriffe in das Verfahren einzubeziehen. Die Wuhrkorporation ist in je-
dem Fall mit einer Kopie der bezirksrätlichen Verfügung zu bedienen. 
3 Die Bezirke sind als Hoheitsträger überdies zuständig für die: 

 Anordnung von Sicherungsmassnahmen im Sinne von § 44 KWRG, soweit 
nicht ein Verfahren nach § 49 KWRG durchzuführen ist; 

 Festlegung der auszuführenden Arbeiten nach § 44 KWRG, die Fristansetzung 
sowie die Verteilung der Kosten; 

 periodischen Kontrollen und mindestens alle zwei Jahre die Berichterstattung 
über den Unterhalt und die Bewirtschaftung der mit öffentlichen Mitteln un-
terstützten verbauten und revitalisierten Gewässer, analog § 31 Abs. 3 des 
Gesetzes über land- und forstwirtschaftliche Flurgenossenschaften sowie Ein-
zelmassnahmen zur Bodenverbesserung vom 28. Juni 197913; 

 Umsetzung der strategischen Revitalisierungsplanung; 
 Übernahme der Mehrkosten eines Hochwasserschutzprojekts, welche die öko-
logischen Mehrleistungen zur Folge haben; 

 Übernahme ausgewiesener Mehrkosten für den Gewässerunterhalt als Folge 
eines Revitalisierungsprojekts, soweit diese für die bisherigen Unterhalts-
pflichtigen nicht zumutbar sind; 

 Mitwirkung bei der Erhebung von Grundlagen, sofern sie in ihrer Hoheit be-
troffen sind; 

 Enteignung und den Landerwerb bei Hochwasserschutz- und Revitalisierungs-
projekten; 

 Gewährung von Ausnahmen für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
standes öffentlicher Oberflächengewässer bei der Nutzung der Wasserkraft 
(§ 20 KWRG); 

 Kontrolle von Anlagen für die Nutzung der Wasserkraft an Fliessgewässern. 

§ 22 Gemeinden 

Die Gemeinden: 
 bewilligen die Versickerung von unverschmutztem Abwasser nach den Anord-
nungen des Amtes für Gewässer (Art. 7 Abs. 2 erster Satz GSchG); 

 kontrollieren periodisch den qualitativen Zustand der Gewässer sowie der Ab-
wasseranlagen im besiedelten Gebiet und prüfen dabei insbesondere alle Ein-
leitungen in die Gewässer sowie allfällige Fehlanschlüsse; 

 unternehmen bei drohenden oder bereits eingetretenen Verschmutzungen o-
der Schäden an Abwasseranlagen die entsprechenden organisatorischen und 
baulichen Gegenmassnahmen; 
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 melden der Kantonspolizei sowie dem Amt für Gewässer Verschmutzungen 
sowie Gegenmassnahmen; 

 erstellen gemäss § 32 Abs. 4 EGzGSchG ein Verzeichnis der öffentlichen Ge-
bäude sowie aller öffentlichen und privaten Strassen und Plätze, die zusam-
men eine Fläche von mehr als 500 m2 ergeben, und die der öffentlichen Ka-
nalisation angeschlossen sind; 

 führen einen Datensatz der Kanalisation entsprechend den kantonalen Vorga-
ben; 

 aktualisieren periodisch die von ihnen zu führenden Verzeichnisse und Da-
tensätze; 

 erstellen Notfallplanungen gemäss Art. 27 Abs. 1 Bst. c WBV und führen diese 
periodisch nach. 

III. Zusammenarbeit 

§ 23 Pikettdienst 

1 Zur Unterstützung der Kantonspolizei unterhält das Amt für Umwelt und Energie 
unter Einbezug des Amtes für Gewässer einen Umwelt- und Gewässerschutz-Pi-
kettdienst. 
2 Gesamtorganisation und -koordination des Pikettdienstes liegt beim Amt für Um-
welt und Energie. 

§ 24 Zutrittsrecht und Kontrollausweise 

1 Die zuständigen kantonalen Vollzugsbehörden, die Umweltschutzbeauftragten 
der Gemeinden sowie mit Vollzugsaufgaben beauftragte Dritte nehmen im Rah-
men ihrer Vollzugstätigkeiten Kontrollen vor und können dazu Grundstücke, 
Räume und Betriebe betreten. 
2 Die ermächtigten Kontrollorgane werden mit befristeten und persönlichen Kon-
trollausweisen ausgestattet und weisen sich bei ihren Kontrollen aus. Sie melden 
ihre Kontrollen grundsätzlich vorgängig an. 

§ 25 Informationsrechte und -pflichten 

1 Die Bezirke und Gemeinden sowie die anderen Amtsstellen informieren die zu-
ständigen Ämter über ihre Vollzugstätigkeiten. 
2 Verfügungen und Urteile der Strafbehörden sind den zuständigen Ämtern und 
dem betreffenden Gemeinwesen gleichzeitig wie den Parteien zuzustellen (§ 48 
EGzGSchG). 
3 Die zuständigen Vollzugsbehörden sind zur Weitergabe von Akten sowie Anzeigen 
und Strafentscheiden an andere Behörden und Amtsstellen berechtigt, soweit sie 
für deren Vollzugsaufgaben erforderlich sind. 
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IV. Planerischer Schutz der Gewässer 

§ 26 Bezeichnung der Gewässerschutzbereiche 

1 Das Amt für Umwelt und Energie arbeitet den Entwurf für die Bezeichnung der 
Gewässerschutzbereiche aus. Es bezeichnet die besonders gefährdeten und die 
übrigen Bereiche (Art. 29 GSchV). 
2 Es stellt den Entwurf den Bezirken und Gemeinden sowie den zuständigen Äm-
tern sowie den weiteren betroffenen Amtsstellen zwecks Mitwirkung zu, bevor das 
Umweltdepartement die Gewässerschutzbereiche festlegt. 
3 Die Bezeichnung der Gewässerschutzbereiche ist periodisch, aber mindestens 
alle zehn Jahre zu überprüfen und falls notwendig zu überarbeiten. 

§ 27 Ausscheidung von Grundwasserschutzarealen 

1 Das Amt für Umwelt und Energie prüft die Ausscheidung von Grundwasser-
schutzarealen und legt nach Anhörung der betroffenen Gemeinden, Wasserversor-
gungen und Grundeigentümer den Entwurf für den Plan mit den Vorschriften wäh-
rend 30 Tagen öffentlich auf. 
2 Während der Auflagefrist können die betroffenen Gemeinden und Wasserversor-
gungen sowie unmittelbar betroffene Grundeigentümer beim Umweltdepartement 
schriftlich Einsprache erheben. 
3 Das Umweltdepartement legt die Grundwasserschutzareale fest und entscheidet 
gleichzeitig über die Einsprachen. Dagegen sind die Rechtsmittel gemäss Verwal-
tungsrechtspflegegesetz14 zulässig. 

V. Hochwasserschutz und Renaturierung 

A. Allgemeines 

§ 28 Gewässerunterhalt 
a) Umfang 

1 Als Gewässerunterhalt im Sinne von § 44a KWRG gelten insbesondere folgende 
Arbeiten: 

 das Zurückschneiden von Ufergehölzen zur Gewährleistung des Abflussquer-
schnitts sowie die Pflege und der Ersatz von standortgerechten Bestockungen; 

 die Pflege von Böschungen und Uferunterhaltswegen; 
 punktuelle Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten an bestehenden Hoch-
wasserschutzbauwerken wie beispielsweise die Sanierung von Uferanrissen, 
die Reparatur von örtlichen Schadstellen und der Ersatz einzelner Blocksteine; 

 die Beseitigung von Schwemmholz und Verklausungen sowie von Auflandun-
gen, soweit es für den Hochwasserschutz erforderlich ist; 
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 die Bekämpfung von gebietsfremden, invasiven Pflanzen innerhalb des Ge-
wässerraums; 

 die Leerung von Geschiebesammlern, wobei das Material zwecks Sanierung 
des Geschiebehaushalts nach Möglichkeit im Gewässersystem zu belassen ist. 

2 Die Vornahme der Arbeiten sind dem Amt für Gewässer frühzeitig und vor Ar-
beitsbeginn zu melden. 
3 Die zuständigen Ämter prüfen, ob für die Arbeiten Spezialbewilligungen notwen-
dig sind. 

§ 29 b) Rahmenbewilligung 

Sofern für die Unterhaltsarbeiten oder ähnliche Massnahmen ein detailliertes 
Konzept vorliegt, kann auf dieser Grundlage eine Rahmenbewilligung mit einer 
mehrjährigen Geltungsdauer bewilligt werden. 

§ 30 Projekte 
a) Vorstudie 

1 Der Bezirksrat lässt eine Vorstudie zur Notwendigkeit einer Gewässerverbauung 
oder Revitalisierung an einem Fliessgewässer sowie zur Festlegung des Pflichten-
kreises erstellen. 
2 Wo eine Wuhrkorporation besteht: 

 lässt diese für das Hochwasserschutzprojekt eine Vorstudie erstellen und weist 
sie dem Bezirksrat zu; 

 werden ihr die Kosten der Vorstudie anhand des Perimeters belastet. 
3 Wird auf der Basis einer Vorstudie ein Projekt realisiert und subventioniert, so 
können die Kosten für die Vorstudie im Rahmen der Beitragszusicherung abge-
rechnet werden. 

§ 31 b) Vorprüfung 

1 Projekte, welche entsprechend dem jeweils gültigen Handbuch Programmverein-
barungen im Umweltbereich die bundesrechtlichen Vorgaben für Einzelprojekte 
erfüllen, bedürfen vor Einleitung des Baubewilligungsverfahrens einer Vorprüfung 
des Bundes. 
2 Dem Amt für Gewässer sind in der Regel drei Dossiers in Papierform sowie ein 
elektronisches Projektdossier einzureichen. 
3 Das Amt für Gewässer leitet die Vorprüfungsunterlagen mit den Stellungnahmen 
der betroffenen kantonalen Amtsstellen dem BAFU zur Beurteilung weiter. 

§ 32 Sofortmassnahmen 
b) Ausführung 

1 Nach ausserordentlichen Ereignissen können nach vorgängiger Absprache mit 
dem Amt für Gewässer und dem Bezirk dringend erforderliche Sofortmassnahmen 
zur Verhinderung weiterer Schäden ohne vorgängige Bewilligung des Regierungs-
rates ausgeführt werden. 
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2 Das Amt für Gewässer informiert den Regierungsrat und das BAFU unverzüglich 
über das Ereignis und so weit möglich, über die voraussichtlichen finanziellen 
Kosten. 
3 Die Sofortmassnahmen sind unmittelbar nach dem Eintreten des Schadenser-
eignisses an die Hand zu nehmen und ohne Unterbruch auszuführen. Im Übrigen 
richtet sich das Vorgehen sinngemäss nach § 46. 

§ 33 b) Beiträge und Bewilligung 

1 Nach Abschluss der Arbeiten sind dem Amt für Gewässer ohne Verzug die Do-
kumentation der ausgeführten Bauarbeiten, die Abrechnungsbelege, die Pläne des 
ausgeführten Bauwerks sowie die Baudokumentation für die Eröffnung eines 
nachträglichen Beitragsgesuchs einzureichen. 
2 Sofern notwendig ist überdies schnellstmöglich ein nachträgliches Baubewilli-
gungsverfahren einzuleiten. 

B. Wuhrkorporationen 

§ 34 Perimeterpläne 
a) Inhalt 

Die Perimeterpläne geben über den Umfang und die Zonen des Pflichtenkreises 
sowie die einzubeziehenden Grundstücke und Anlagen Auskunft. 

§ 35 b) Zoneneinteilung 

1 Für die Berechnung der Gefahren, Vorteile und Interessen werden die in den 
Perimeter einbezogenen Objekte wie folgt in maximal drei Zonen eingeteilt: 

 In die erste Zone werden alle Objekte eingeteilt, die in ihrem Bestand oder 
ihrer Sicherheit vom Gewässer bedroht sind. 

 In die weiteren Zonen werden jene Objekte eingeteilt, denen aus der Verbau-
ung indirekte Vorteile erwachsen, oder deren Benutzer wegen eines ungehin-
derten Zugangs von öffentlichen oder privaten Strassen, von Siedlungen oder 
von Nachbargrundstücken oder aus anderen Gründen an der Verbauung ein 
Interesse haben. 

2 Die Belastung der weiteren Zonen wird in Prozenten der Belastung der ersten 
Zone ausgedrückt. Sie wird nach der Intensität der Vorteile und Interessen abge-
stuft. 

§ 36 c) Öffentliche Auflage 

1 Der Bezirksrat oder die von ihm bezeichnete Kommission oder Amtsstelle legt 
die Perimeterpläne während 20 Tagen öffentlich auf. 
2 Die Auflage ist den betroffenen Grund- und Werkeigentümern schriftlich mitzu-
teilen, wenn ihre Adressen bekannt sind. 
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3 Die für die Planauflage zuständige Behörde sorgt in angemessener Weise dafür, 
dass Interessenten während der Auflage Auskünfte erteilt werden. 

§ 37 Perimeterveranlagung 
a) Allgemein 

1 Für die in den Perimeter einzubeziehenden Objekte wird eine Veranlagungsver-
fügung erlassen. Diese Verfügung bildet die Grundlage für den Einzug der Peri-
meterbeiträge. 
2 Die Veranlagung erfolgt anhand: 

 der Zoneneinteilung gemäss § 35; 
 den Schatzungsgrundlagen gemäss § 38 und 
 der Ablösung der Wuhrpflicht gemäss § 39. 

§ 38 b) Schatzungsgrundlagen 

1 Der Schatzungswert bildet in der Regel die steueramtliche Schatzung der Ob-
jekte. Wo keine steueramtliche Schatzung vorliegt oder wo sie für die Perimeter-
veranlagung nicht geeignet ist, nimmt die zuständige Behörde eine eigene Schat-
zung vor. Dabei hat sie auf eine gleichmässige Belastung der im Perimeterkreis 
liegenden Grundstücke zu achten. 
2 Die Einschätzung von privaten und öffentlichen Werken und Anlagen erfolgt auf-
grund des Realwertes. Dabei gelten die folgenden Ansätze: 
a) Autobahnen (Gesamtfläche inkl. Nebenanlagen) Fr. 125.--/m2 
b) Haupt- und Verbindungsstrassen (Gesamtfläche inkl. 

Nebenanlagen) 
Fr. 85.--/m2 

c) Nebenstrassen, Parkplätze, Abstellflächen und dergleichen Fr. 60.--/m2 
d) Wald- und Erschliessungsstrassen Fr. 25.--/m2 
e) Bahngleisanlagen inkl. Leitungen, Nebenanlagen, ausser 

Bahnhofgebäude 
Fr. 2420.--/m  

f) Bahnanlagen Einspur Fr. 1450.--/m  
g) Hochspannungsanlagen über 380 kV inkl. Masten Fr. 305.--/m  
h) Hochspannungsanlagen 130 bis 380 kV inkl. Masten Fr. 185.--/m  
i) Elektrische Leitungen 50 bis 30 kV und Koaxialkabel Fr. 125.--/m  
j) Elektrische Leitungen, Telefon-, Wasser-, Abwasser-, Gas-, 

Glasfaser- und Fernwärmeleitungen 
Fr. 65.--/m  

3 Bei militärischen Bauten und Anlagen gelten die Ansätze gemäss separater Ver-
einbarung mit dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. 

§ 39 c) Ablösung der Wuhrpflicht 

1 Für die Ablösung der bisherigen Belastung eines Grundstücks mit Unterhalt und 
baulichen Hochwasserschutzmassnahmen (Wuhrpflicht) wird pro Laufmeter Ge-
wässeranstoss ein fester Betrag festgelegt. Der Zustand des Ufers und allfällige, 
vom Pflichtigen ausgeführte Hochwasserschutzmassnahmen am Gewässer sind 
angemessen zu berücksichtigen.  
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2 Wo die Einschätzung der Wuhrpflicht in keinem Verhältnis zum Wert oder Ertrag 
des belasteten Grundstücks steht, ist sie angemessen zu reduzieren. 
3 Die Ablösung der Wuhrpflicht wird nur im Bereich der ersten Zone gemäss § 35 
berücksichtigt. Für Eindolungen besteht kein Anspruch auf eine Ablösung der 
Wuhrpflicht.  

§ 40 Verfahrensvereinigung Planauflage und Perimeterveranlagung 

Die öffentliche Auflage des Perimeterplans gemäss § 36 und die Perimeterveran-
lagung können zusammen erfolgen. In der Anzeige gemäss § 36 Abs. 2 ist be-
kanntzugeben, ob die beiden Verfahren getrennt durchgeführt oder zusammenge-
legt werden. 

§ 41 Auflösung einer Wuhrkorporation 

1 Die Auflösung einer Wuhrkorporation bedarf der Mehrheit der an der Generalver-
sammlung anwesenden Mitglieder. 
2 Sie wird vom Regierungsrat bewilligt, wenn: 

 die Instandhaltung, der Unterhalt und die Erneuerung der mit öffentlichen 
Mitteln erstellten Hochwasserschutzbauwerke sowie der Gewässerunterhalt si-
chergestellt sind und 

 die Verwendung des vorhandenen Guthabens oder die Tilgung eventueller 
Schulden geregelt ist. 

VI. Nutzung der Gewässer 

A. Verfahren bei Mehrfachnutzungen 

§ 42  

1 Wird ein Gewässer sowohl zu Trink- oder Gebrauchszwecken als auch zur Erzeu-
gung von Wasserkraft genutzt, richtet sich das Verfahren nach dem prioritären 
Nutzungszweck. 
2 Bei Unklarheiten entscheidet das Amt für Gewässer.  

B. Nutzung von Wasser zu Trink- und Gebrauchszwecken 

§ 43 Bestimmung der genutzten Wassermenge 
a) Bemessung 

1 Die jährlich genutzte Wassermenge gemäss § 22 Abs. 2 KWRG wird in der Regel 
auf der Basis eines Wasserzählers bestimmt. Dieser ist durch den Konzessionär 
zu installieren. 
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2 Ausnahmsweise kann das Amt für Gewässer auf Gesuch des Konzessionärs die 
Bestimmung der genutzten Wassermenge auf der Basis eines Betriebsstunden-
zählers und der maximal möglichen Pumpenleistung bewilligen. 
3 Ist eine Messung der genutzten Wassermenge technisch nicht möglich oder un-
verhältnismässig, kann das Amt für Gewässer die Berechnung des Wasserzinses 
als Pauschale auf der Basis von § 22 Abs. 2 KWRG genehmigen. 

§ 44 b) Meldung 

Wo die Konzession nichts anderes vorsieht, hat der Konzessionär dem Amt für 
Gewässer bis jeweils Ende Januar unaufgefordert die genutzte Wassermenge des 
vergangenen Jahres zu melden. 

§ 45 Konzessionsdauer 

Konzessionen für die Nutzung der öffentlichen Gewässer für die öffentliche Was-
serversorgung werden in der Regel für die Dauer von 30 Jahren, die Konzessionen 
für die übrigen Nutzungen, mit Ausnahme der Wasserkraftnutzung, für eine Dauer 
von 20 Jahren verliehen. 

VII. Finanzierung 

A. Allgemeines 

§ 46 Beitragsberechtigte Projekte 
a) Voraussetzungen 

1 Bei der Projektierung und Realisierung beitragsberechtigter Projekte in den Be-
reichen Wasserbau, Revitalisierung, Sanierung Wasserkraft sowie Abwasserreini-
gung und abwassertechnische Sanierungen sind die Vorgaben des Bundes zu be-
achten. 
2 Im Weiteren ist das Amt für Gewässer: 

 vorgängig über den Beginn der Projektierungsarbeiten zu informieren; 
 zu den regelmässig durchzuführenden Projektierungs- und Bausitzungen bei-
zuziehen; 

 für die Genehmigung der Aufträge vor der Unterzeichnung zuständig; 
 unaufgefordert mit den Kopien der Ingenieurverträge zu bedienen; 
 berechtigt, jederzeit in die Arbeiten, für die Beiträge des Bundes oder des 
Kantons zugesichert wurden, Einblick zu nehmen; 

 zur Bauabnahme einzuladen; 
 kostenrelevante Vertrags- und Projektanpassungen oder Kostenüberschreitun-
gen sind nachvollziehbar zu begründen und dem Amt für Gewässer frühzeitig 
und vor Inangriffnahme zur Genehmigung an die Beitragsbehörden zuzustel-
len. 
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3 Nach Abschluss der Bauarbeiten oder nach Projektabschluss ist dem Amt für 
Gewässer oder in Fällen der abwassertechnischen Sanierung der Gemeinde 
schnellstmöglich und unaufgefordert die Schlussabrechnung und ein vollständi-
ges Abschlussdossier mit den Plänen des ausgeführten Bauwerks einzureichen. 

§ 47 b) Vorzeitige Ausführung 

1 Wird ein Projekt vor der Zusicherung der Beiträge in Angriff genommen, braucht 
es eine Bewilligung. 
2 Auf begründetes Gesuch hin kann ein vorzeitiger Arbeitsbeginn bewilligt werden 
durch: 

 den Regierungsrat im Rahmen von Hochwasserschutz- und Revitalisierungs-
projekten (§ 49 KWRG); 

 das Umweltdepartement im Rahmen von abwassertechnischen Sanierungen 
gemäss § 37 Abs. 2 EGzGSchG. 

3 Wird ohne das Vorliegen aller Beitragszusicherungen oder einer vorzeitigen Bau-
freigabe mit den Arbeiten begonnen, so können die Beiträge reduziert oder ganz 
gestrichen werden. 

§ 48 c) Auszahlung 

1 Die Auszahlung der Kantonsbeiträge erfolgt nach den verfügbaren Voranschlags-
krediten. 
2 Sofern sich die Arbeiten über längere Zeit erstrecken, kann das Amt für Gewässer 
Teilzahlungen ausrichten. 
3 Die Auszahlung von Bundesabgeltungen richtet sich nach den Bestimmungen 
des Bundes. 

B. Abwasser 

§ 49 Kantonsbeiträge 
a)  Abgeltungen und Finanzhilfen des Bundes 

1 Die Kantonsbeiträge nach § 36 Abs. 1 EGzGSchG werden gestützt auf den Ent-
scheid des Bundes festgesetzt. 
2 Soweit das kantonale Recht nichts anderes bestimmt, gelten für die Kantonsbei-
träge die einschlägigen Bestimmungen des Bundesrechts. 

§ 50 b) Abwassertechnische Sanierungen 

1 Die Kantonsbeiträge nach § 36 Abs. 2 EGzGSchG werden für die Projektierungs- 
und Baukosten zugesichert, welche pro angeschlossenem Einwohnergleichwert 
über Fr. 6000.-- liegen. 
2 Bei gewerblichen Betrieben wie Restaurants oder Hotels werden Beiträge für die 
Projektierungs- und Baukosten zugesichert, welche höher als 10% des Verkehrs-
werts der Gebäudeschatzung der Gesamtanlage sind. 
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3 Der Gemeinderat entscheidet nach Massgabe des kommunalen Abwasserregle-
ments innert einem Jahr nach der Beitragszusicherung des Kantons über den Bei-
trag der Gemeinde. 

§ 51 c) Generelle Planung von Abwasseranlagen 

1 Kantonsbeiträge nach § 36 Abs. 3 EGzGSchG werden gewährt, wenn die gene-
relle Planung den eidgenössischen und kantonalen Vorgaben entspricht, einen 
sachgemässen Gewässerschutz gewährleistet und dem Stand der Technik ent-
spricht. 
2 Gestützt auf den Kostenvoranschlag für die Vorbereitungsarbeiten und die Pla-
nungsstudien werden die Kantonsbeiträge pauschal festgesetzt. 
3 Die generelle Planung von Abwasseranlagen umfasst die Phasen 1 bis 3 gemäss 
Schweizer Norm SN 508 103. 

§ 52 Beitragsgesuche 

1 Gesuche um eine Beitragszusicherung sind der Gemeinde oder dem zuständigen 
Verband einzureichen. Es sind alle für die Überprüfung notwendigen Unterlagen, 
namentlich Projektbeschrieb mit Kostenvoranschlag, Projektpläne, technischer 
Bericht, hydraulische und weitere erforderliche Berechnungen, beizulegen. 
2 Der Gemeinderat oder Verbandsvorstand übermittelt die Beitragsgesuche dem 
Amt für Gewässer. Dieses leitet die Gesuche für Bundesabgeltungen an das zu-
ständige Bundesamt weiter und sorgt für die Vermittlung der Abgeltungen. 

§ 53 Zusicherungen 

Über kantonale Zusicherungen gemäss § 36 EGzGSchG entscheidet das Amt für 
Gewässer. 

§ 54 Abrechnung 

Für die Auszahlung der Kantonsbeiträge sind dem Amt für Gewässer über die Ge-
meinde oder den zuständigen Verband einzureichen: 

 das Auszahlungsgesuch; 
 die Abnahmeprotokolle und Ausführungspläne der Anlagen oder die generellen 
Planungen; 

 die Abrechnung inklusive der Originalbelege; 
 für abwassertechnische Sanierungen ausserhalb des Baugebiets die Beitrags-
zusicherung der Gemeinde (§ 36 Abs. 2 EGzGSchG). 

C. Hochwasserschutz und Renaturierung 

§ 55 Beitragsgesuch 
 a) Zuständigkeit 

1 Beitragsgesuche gemäss § 57 f. KWRG sind dem Amt für Gewässer frühzeitig 
einzureichen. 
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2 Das Amt für Gewässer stellt dem Regierungsrat Antrag auf Subventionierung und 
koordiniert die Verfahren mit weiteren Subventionsgebern. 

§ 56 b) Inhalt 

1 Dem Beitragsgesuch sind beizulegen: 
 die rechtskräftige Baubewilligung;  
 das vollständige Projektdossier in Papier: 

 bei Projekten im Grundangebot in zwei Exemplaren 

 bei Einzelprojekten in vier Exemplaren 
 ein elektronisches Projektdossier. 

2 Das Projektdossier hat die im gültigen Handbuch Programmvereinbarungen des 
BAFU formulierten Mindestanforderungen zu erfüllen. 
3 Beantragte zusätzliche Abgeltungen des Bundes für Mehrleistungen gemäss 
§ 57 Abs. 4 KWRG sind im Beitragsgesuch detailliert und nachvollziehbar zu be-
gründen. 

§ 57 Beiträge an Hochwasserschutzbauten und Sofortmassnahmen 

Die Kantons- und Bezirksbeiträge an Gewässerverbauungen und Sofortmassnah-
men zur Verhinderung weiterer Schäden gemäss § 57 Abs. 2 KWRG werden wie 
folgt abgestuft: 
  Kanton Bezirk 
a) im Normalfall 50% 20% 
b) bei finanzschwachen Körperschaften oder bei 

Ausführungen grosser Gewässerverbauungen 
über eine Zeitdauer von mehreren Jahren 

53% 23% 

c) bei dringenden Hochwasserschutzmassnah-
men und unverhältnismässig hoher Restbelas-
tung der Wuhrkorporation oder Bauherrschaft; 

55% 25% 

d) bei Katastrophenfällen und unverhältnismäs-
sig hoher Restkostenbelastung der Wuhrkor-
poration oder Bauherrschaft 

56% 26% 

§ 58 Beiträge an Revitalisierungen von Oberflächengewässern 

Die Kantonsbeiträge an Revitalisierungen gemäss § 58 KWRG werden wie folgt 
abgestuft: 
  Fliessge-

wässer 
Stehende 
Gewässer 

a) im Normalfall 15% 20% 
b) bei finanzschwachen Bauherrschaften oder 

bei Revitalisierungen mit besonderem ökolo-
gischem Wert wie Vernetzung intakter Le-
bensräume, Beseitigung fischereilicher Hin-
dernisse, Umsetzung von Gesamtkonzepten o-
der Projekten mit Initialwirkung 

15% 20%-
26% 
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VIII. Schlussbestimmungen 

§ 59 Änderung bisherigen Rechts 

Mit dem Inkrafttreten dieses Erlasses wird die kantonale Vollzugsverordnung zum 
Planungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 199715 wie folgt geändert: 
 
§ 48 
1 Das Amt für Gewässer ist zuständige Bewilligungsbehörde für die Beseitigung 
von Ufervegetation an Gewässern. 
2 Es ist überdies zuständig für die Beurteilung von Eingriffen in aquatische Le-
bensräume nach Art. 18 Abs. 1ter des Bundesgesetzes über den Natur- und Hei-
matschutz vom 1. Juli 1966.16 
3 Im Übrigen beurteilt das Amt für Wald und Natur Gesuche nach Art. 22 NHG. 

§ 60 Aufhebung bisherigen Rechts 

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden aufgehoben: 
 die Vollzugsverordnung zum Wasserrechtsgesetz (KWRV) vom 13. September 
197617; 

 die Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz 
(VVzGSchG) vom 3. Juli 200118. 

§ 61 Veröffentlichung und Inkrafttreten 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 
2 Sie wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen. 
 
 
Schwyz, 23. Juni 2020 Der Landammann: Kaspar Michel 
 Der Staatsschreiber: Dr. Mathias E. Brun 
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